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HANS HALTER

BIOTECHNOLOGIE FÜR ENTWICKLUNGSLÄNDER?

Ethische Kriterien und Fragen zur Anwendung
der Biotechnologie besonders bei
landwirtschaftlichen Nutzpflanzen

Hans Halter, geboren 1939 in Giswil/OW Schweiz. 1960 - 1965 Studium von
Philosophie und katholischer Theologie an der Theologischen Hochschule in
Chur/GR. Ab 1968 Promotionsstudien mit Schwerpunkt Ethik in Bonn (bei
H. Schlier und F. Böckle). 1976 Promotion mit einer preisgekrönten Arbeit zur
Frage nach dem Christlichen der christlichen Moral (Taufe und Ethos). Ab
Herbst 1977 Professor für Moraltheologie und Sozialethik an der Theolo

gischen Hochschule Chur. Seit Herbst 1990 Professor für Theologische Ethik
mit Schwerpunkt Sozialethik an der Theologischen Fakultät der Hochschule
Luzern, ebenda Leiter des Instituts für Sozialethik. Seit 1988 Mitglied der
Eidgenössischen Kommission für Aidsfragen, 1988 - 1994 Präsident der
Programmkommission des Hilfswerks Fastenopfer der Schweizer Katholiken,
Kopräsident der ökumenischen Programmkom- mission für gemeinsame
entwicklungspolitische Fastenaktionen. 1994 Mit- glied der „Eidgenössischen
Arbeitsgruppe für Forschungsfragen am Men- sehen" und Mitglied der
Subkommission „Ethische Probleme der Genthe- rapie" der Schweizerischen
Akademie der Medizinischen Wissenschaften.

Publikationen: Tavfe und Ethos (Herder, 1977); Leben dürfen - sterben müssen
(Kanisius, 1994); Herausgeber von: Sonntag, der Kirche liebstes Sorgenkind
(NZN, Zürich, 1982); Wie böse ist das Böse? (Benziger, 1988); Neue ökumenische
Eiszeit? (Benziger, 1989); Verunsicherungen (NZN, Zürich, 1991); Schweiz und
Europa - mehr als ein Wirtschaftsraum (zusammen mit H. U. Kneubühler und
H. Münk, Sozialinstitut KAB Zürich, 1992); verschiedene Aufsätze in
Zeitschriften und Sammelbänden zu grundlegenden und konkreten
sozialethischen Fragen.

Obwohl vor allem im deutschsprachigen Raum immer noch eine
kontroverse ethische Grundsatzdebatte^ über Sinn und Verantwort-

barkeit insbesondere der Gentechnologie als jüngstem Kind der

Biotechnologie^ im Gange ist, zeichnet sich hinsichtlich der Frage

1 Vgl. M. KIPER: Genopoly: Perspektiven der gentechnischen Herrichtung von Na-
txir (1994). Zur Grundsatzdebatte siehe: H. HALTER: Ist Gentechnologie des Teufels?
(1993)

2 Biotechnologie als umfassender Oberbegriff ist „die integrierte Anwendung des
Wissens aus Biologie, Chemie und Verfahrenstechnik mit dem Ziel, Mikroorgnismen,
Pflanzen- oder Tierzellen sowie deren Bestandteile (z. B. Enzyme) bei technischen Ver
fahren und industriellen Produktionsprozessen einzusetzen. Die Biotechnik setzt die
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nach der Bewertung des Einsatzes der Biotechnologie in Entwick

lungsländern, abgesehen von den Radikalkritikern der Gentechno-

logie^, ein Trend zu folgendem dreifachen Konsens ab;

1. Die sog. Dritte Welt kann angesichts zunehmender Differenzen von

Land zu Land und in den Ländern selbst längst nicht mehr als

einheitliche Größe betrachtet werden. Dazu kommt, daß Biotechno

logie eine sehr vielfältige Technologie ist. Unterschiedliche biotech

nische Verfahren müßten innerhalb unterschiedlicher landwirt

schaftlicher Systeme überprüft werden.'^ Die anstehende Wertungs-
Frage des Nutzens oder Schadens des Einsatzes der Biotechnologie in
Ländern der Dritten Welt kann darum unmöglich pauschal beant

wortet werden.

2. Die Biotechnologie inkl. die Gentechnologie kann einen Beitrag

leisten zur Lösung gewisser Probleme der Entwicklungsländer. Das
gilt, abgesehen vom Gesundheits- und Umweltsektor, vor allem in der

Nahrungsmittelproduktion im Bereich landwirtschaftlicher Nutz

pflanzen. Biotechnologie kann dazu beitragen, die Erträge zu sichern

beziehungweise zu steigern (Krankheits-, Schädlings-, Herbizid-,
Streßresistenz) und eventuell auch die Ernährungsqualität zu ver

bessern."''

3. Weil das Ernährungsproblem als Symptom ungünstiger klimati
scher Bedingungen und wirtschaftlicher, sozialer und politischer
Mißstände ein komplexes strukturelles Problem ist, kann Biotechno

logie kein Allheilmittel zur Lösung des Ernährungsproblems der

Entwicklungsländer sein. Der vermehrte Einsatz der Biotechnologie
muß im Rahmen der sog. „nachhaltigen Entwicklung" („sustainable

development") erfolgen. Nachhaltige Entwicklung vor allem in den

von der Armut besonders gezeichneten ländlichen Gebieten ist nur

Erkenntnisse der Biotechnologie in Verfahren um. ... Die Gentechnik erweitert das Me
thodenspektrum der Biotechnologie durch die gezielte Neuprogrammierung von le
benden Zellen zur optimalen Produktgewinnung". Aus: Folienserie des Fonds der Che
mischen Industrie (1989), S. 4

3 Vgl. in dieser Richtung G. ALTNER u.a. (Hg.): Gentechnik und Landwirtschaft
(1990), bes. S. 67 - 70 ; H. HESKE (Hg.): Ernte-Dank? (1987); J. SPANGENBERG, Das grü
ne Gold der Gene, gibt unbestreitbare Erfolge der Biotechnologie zu (S. 130), sieht aber
beim Einsatz der Gentechnologie für Entwicklungsländer im Endergebnis nur Proble
me.

4 Vgl. B. HAVERKORT/W. HIEMSTRA: Differentiating the Role of Biotechnoloev
(1993)

5 Vgl. P. NEVERS: Gentechnik in der Pflanzenzüchtung (1992), S. 26 - 73; K. M. I pr
SINGER: Gentechnik für die Dritte Welt (1988), S. 71 IT.; verschiedene Beiträge in^ a
STUDIER (Hg.):Biotechnologie (1993) ^
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möglich, wenn die Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktion

einhergeht mit einem ganzen Bündel von lokal angepaßten Maß

nahmen, entsprechend den vielfältigen Ursachen des Ernährungspro-

blemes beziehungweise der Armut als Grundübel.^

1. Die Interessen der Entwicklungsländer sind uninteressant

Die biotechnologische Forschung und Anwendung liegt schwerpunkt

mäßig in den Industrieländern und in privaten Händen, angeführt von

der chemischen und der Nahrungsmittelindustrie. Dazu kommt, daß

Forschung und Anwendungen, das heißt wissenschaftliche und wirt

schaftliche Interessen gerade im Biotechnologiebereich eng gekoppelt

sind. Die Forschung konzentriert sich auf Ziele, die früher oder später

gewinnversprechend sind. Gefragt sind die großen Märkte, die sich

im Bereich der Landwirtschaft auf wenige Nutzpflanzen^ konzentrie
ren. Die Abnehmer sind die Industrieländer und künftig vielleicht

auch Schwellenländer. Als Nachfrager sind die Entwicklungsländer

uninteressant, als Produktionsorte für den Export könnten sie aller

dings im Falle von niedrigeren Produktionskosten und geringeren Si

cherheitsauflagen Standortvorteile haben. Weil die Implementation

der modernen Biotechnologie im Rahmen einer nachhaltigen Ent
wicklung der Entwicklungsländer nicht nur äußerst schwierig, son

dern auch alles andere als lukrativ ist, kümmert sich die dominante

private Trägerschaft der biotechnologischen Forschung und Anwen
dungen im Bereich landwirtschaftlicher Nutzpflanzen kaum um die

aus ethischer Perspektive dringlichsten Interessen der Entwicklungs
länder, nämlich die Versorgung der hungernden oder mangelernähr

ten einheimischen Bevölkerung und die darum wichtige Stärkung
der kleinbetrieblichen Landwirtschaft. Es sei angemerkt, daß diese

Zielsetzung auch von den herrschenden Kreisen in Entwicklungslän

dern häufig sträflich vernachlässigt wird (Landwirtschaftspolitik).

6 Vgl. bes. K. M. LEISINGER: Gentechnik für die Drille Well?
7 Vgl. P. NEVERS: Gentechnik in der Pflanzenzüchlung, S. 32: „Von den geschätzten

3.000 Pflanzenarten, die im Verlauf der Geschichte den Menschen zur Ernährung dien
ten, werden heute nur durchschnittlich 30 verwendet. Mehr als 90% des menschlichen
Nahrungangebots stammt von weniger als einem Dutzend Kulturpflanzen." - Die für
die biotechnische Forschung gefragtesten Nutzpflanzen sind die Hauptsäulen der Welt
ernährung: Weizen, Mais und Reis. Die von einem Großteil der BGeinbauern in Ent
Wicklungsländern verwendeten Nutzpflanzen sind für die biotechnische Forschung
wegen der zu geringen oder zu wenig kaufkräftigen Nachfrage wirtschaftlich uninter
essant.
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Im Gegensatz zu manchen kritischen Zeitgenossen sehe ich das

ethische Problem nicht in erster Linie darin, daß die Biotechnologie

für die Entwicklungsländer durch ein Zuviel an Anwendung zur Be

drohung wird, sondern darin, daß das positive Potential der Biotech

nologie für die genannten fundamentalen Interessen der Entwick

lungsländer gar nicht oder zu wenig effizient genutzt wird.

2. Was kümmern uns die Hungernden und Armen

der Entwicklungsländer?

Um die anstehende Problematik nicht im idealistischen Niemands

land anzusiedeln, wird hier realistisch vorausgesetzt und akzeptiert,

daß wirtschaftliche Unternehmen auf Gewinne angewiesen und kei

ne Entwicklungshilfeorganisationen sind. Aber aus sozialethischer

Perspektive muß ebenso festgestellt werden, daß sich auch die private

Trägerschaft der biotechnologischen Forschung und Anwendungen
nicht einfach aus der Mü-Veranlwortung für die nachhaltige Entwick

lung in den von Armut geplagten Entwicklungsländern schleichen
darf. Wissenschaft und Wirtschaft können ungewollt wirtschaftliche,

soziale und politische Ungleichgewichte verstärken oder gar neu

verursachen. Alles menschliche Tun und Lassen muß sich der grund

legenden moralischen Forderung stellen, daß wir uns nicht nur um

uns selbst, um unsere eigenen Bedürfnisse und Interessen, sondern

auch um die der anderen zu kümmern haben. Das gilt nicht nur indi

viduell, es gilt auch für Institutionen wie die Forschung und für wirt
schaftliche Unternehmungen sowohl auf gesellschaftlicher und staat

licher wie zwischenstaatlicher Ebene. Wirtschaft muß ethisch letzt

lich daran gemessen werden, ob und wie sehr sie mit der Produktion
und Verteilung von Gütern den echt menschlichen Bedarf zu befrie
digen vermag, und hier geht es zuerst um die Befriedigung der
Grundbedürfnisse, allen voran das nach ausreichender Ernährung.

Wo Wirtschaft und Wissenschaft angesichts einer Überproduktion für
Überflußgesellschaften einerseits und einer Unterproduktion oder
mangelhaften Verteilung der Güter für den Großteil der Menschheit
anderseits produzieren und forschen, ist die Ausblendung der Inter
essen der armen und ärmsten „Zweidrittelwelt" unerträglich und

ethisch unakzeptabel. Das kommt einer passiven Menschenrechtsver
letzung gleich. Wer die für die hier vorgebrachte Forderung vorausge-
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setzte altiuistische Begründung, die vom gleichen Recht aller auf

Wohlergehen, von menschheitlicher Gerechtigkeit und Solidarität

ausgeht, nicht akzeptieren kann, möge langfristig das bedrohte indi

viduelle und soziale Eigeninteresse bedenken. Wenn der Reichtum

nicht zu den Armen kommt, werden die Armen zum Reichtum kom

men.

3. Die Verantwortung biotechnischer Forschung und

Anwendung für die Entwicklungsländer

Wie soll diese Verantwortung wahrgenommen werden? Eine sich uni

versal verstehende Ethik kann dafür nur allgemeinverbindliche Prin

zipien und Kriterien nennen und ethische Fragen stellen. Wegen der

schon angesprochenen Unterschiedlichkeit der Handlungsbedigun-

gen sind universalgültige konkrete Problemlösungen kaum möglich

und müssen vor Ort von den jeweils Verantwortlichen - idealerweise

möglichst in einem freien Diskurs aller Betroffenen - gesucht wer

den.

a) Die minimale Rücksicht auf die EntwirMungsländer

Die biotechnologische Forschung und Anwendung sollte den Ent

wicklungsländern wenigstens nicht schaden. Das gilt bereits für den

Fall, daß die moderne Biotechnologie auf die Industrieländer be

schränkt bleibt (vgl. das Substitutionsproblem, s. u.) und es gilt erst

recht, wenn die Biotechnologie sowohl als Forschung wie Anwen

dung in den Entwicklungsländern implementiert wird.

Das fundamentale Nichtschadens-Prinzip läßt sich in zwei verbind

liche Kriterien ausfalten, die sich in den letzten Jahren bei uns weit

hin durchgesetzt haben.

1) Umweltverträgtichkeit

Im Bereich der Nutzpflanzen ist an die verschiedenen kritischen Fra

gen, die an Freisetzungsexperimente aus der Sicht der neu entstan

denen Risiko- und Technikfolgenabschätzung zu stellen sind, zu erin

nern. Dringlich ist:

• Die Regeln für umweltverträgliches Handeln, die bei uns gelten, müs

sen auch in Entwicklungsländern eingehalten werden!

• Die Einführung biotechnologisch verbesserter Nutzpflanzen dürfen
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keinesfalls die Monokulturlandwirtschaft ein weiteres Mal fördern

und damit die Artenvielfalt weiter schwächen. Die pflanzlichen gene

tischen Ressourcen müssen erhalten werden, und zwar nicht nur

durch Genbanken, sondern möglichst in der freien Natur.

• Es ist eingehend zu prüfen, ob die in der Forschung stark forcierte

Übertragung von Genen für Herbizidresistenzen die Umwelt tatsäch
lich entlasten wird, wie seitens der interessierten Unternehmen be

hauptet wird.

2) Sozialverträglichkeit

Die abstrakte ethische Frage nach der Sozialverträglichkeit müßte für

jedes Entwicklungsland gesondert gestellt werden, weil sie letztlich

nur von den Menschen der jeweils betroffenen Gesellschaft konkret

beantwortet werden kann. Hier sei bloß an einige wichtige Aspekte

erinnert:

• Haben biotechnologische Forschungen und Anwendungen negative

Auswirkungen auf das Wohl direkt oder indirekt betroffener Men

schen, seien es nun Individuen oder Menschengruppen oder ganze

Völker? Gefragt sind vor allem Grundbedürfnisse (Gesundheit, Nah

rung, Einkommen usw.).

• Gefragt ist nach negativen Auswirkungen auf der Ebene von Betrie

ben, vor allem der landwirtschaftlichen PCleinbetriebe und der einhei

mischen Pflanzenzuchtbetriebe. ^

• Gefragt ist, ob die Implantation der modernen Biotechnologie das so

ziale Gefälle, näherhin die Einkommensunterschiede eher verstärkt

als schwächt, zumal landwirtschaftliche Großbetriebe und besonders

Großplantagen früher und mehr profitieren werden als Kleinbauern.

Diese Fragen stellen sich im Zusammenhang mit verschiedenen Mög
lichkeiten und problematischen Entwicklungstendenzen, an die hier

nur stichwortartig erinnert sei:

0 Da ist das Problem der Substitution tropischer Produkte durch die

Produktion von weiterverarbeitbaren künstlichen Ersatzstoffen in

den Industrieländern (z. B. Vanillin, Süßstoffe, Palmöle). Was ge
schieht zur Linderung der dadurch entstehenden Probleme in Ent
wicklungsländern (Verlust an Arbeitsplätzen; prekäre Exportabhän
gigkeit mancher Entwicklungsländer von wenigen Produkten)?
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0 Da ist das Phänomen der zunehmenden Konzentration im Bereich

der Pflanzenzüchtung und des Saatguthandels. Immer größer (und

weniger) werdende internationale Konzerne aus dem Bereich der

Chemie und der Nahrungsmittelindustrie schlucken kleinere Pflan

zenzuchtanstalten und Saatgutfirmen und bieten Paketlösungen „mit

allen Schikanen" an.

0 Steigert der vermehrte Einsatz moderner Biotechnologie die land
wirtschaftliche Produktion für den Export einmal mehr auf Kosten

der Nahrungsproduktion für die einheimische Bevölkerung?

0 Wie wirkt sich der weltweit zunehmende Schutz geistigen Eigentums
(Patentierungsfrage) auf die biotechnologische Forschung in den Ent

wicklungsländern aus? Welche Folgen wird die Patentierung beson

ders von Saatgut für die Masse der armen Kleinbauern haben, sofern

überhaupt je biotechnologisch verbessertes Saatgut hergestellt wird,

das für Kleinbauern wirklich hilfreich wäre?

b) Die optimale Rücksicht auf Entwicklungsländer

1) Partizipation

• Die Entwicklungsländer brauchen eine eigenständige, auf die spezifi
schen Interessen der Entwicklungsländer ausgerichtete biotechnolo

gische Forschung auch und gerade im Nutzpflanzenbereich. Dies

hängt davon ab, ob und wie die Forschungsinstitutionen der Indu

strieländer ihre Forschungserkenntnisse zu teilen bereit sind. Die zu

nehmende Verflechtung von Wissenschaft und Wirtschaft kommt

dem nicht gerade entgegen!^

• Die Entwicklungsländer sollten am biotechnologisch durch die Indu

strieländer erarbeiteten Mehrwert der genetischen Ressourcen aus

den Vavilovschen Zentren beteiligt werden, was durch eine entspre

chende Unterstützung der biotechnologischen Forschungsinstitutio

nen in den Entwicklungsländern geschehen könnte.

8 Vgl. P. NEVERS: Gentechnik in der Pflanzenzüchtung (1992), S. 78 ff.
9 Vgl. H. HOBBELINK: Bio-Industrie gegen die Hungernden (1989), S. 84 ff; verschie

dene Beiträge in: A. STUDIER (Hg.): Biotechnologie
10 P. NEVERS: Gentechnik in der Pflanzenzüchtung, S. 131: „Vavilov-Zentren: Nach

der Theorie des russ. Pflanzenzüchters und Genetikers Nikolai-Iwanowltsch Vavilov
die Entstehungszentren unserer Kulturpflanzen. Die Wildformen unserer Kulturpflan
zen stammen aus geographisch eng umgrenzten Gebieten. Sie liegen im subtropischen
Hügelland Äthiopiens und Afghanistans, in China, Indien und den südamerikani
sehen Andenstaaten, in Mittel am erika und einigen mediterranen Ländern."
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• Sollten in der biotechnologischen Forschung Nutzpflanzen entste

hen, die für die Verbesserung der Ernährungssituation vor allem in

sehr armen, klimatisch und von den Bodenverhältnissen her benach

teiligten Regionen, äußerst wichtig sein könnten, müßten Wege ge

funden werden, damit solche Errungenschaften jenen Menschen in

den Entwicklungsländern zukommen könnten, die darauf am mei

sten angewiesen sind. Das gilt auch und gerade dann, wenn solche

Nutzpflanzen patentiert würden.

2) Alternativen zur Biotechnologie fördern

Die moderne Konzentration auf die biotechnologische Pflanzenzüch

tung und den biotechnologisch gestützten Pflanzenanbau sollte die

Anstrengungen zur Weiterentwicklung traditioneller Methoden der

Züchtung standortangepaßter Pflanzen und zur Verbesserung der

kleinen landwirtschaftlichen Betriebe mit einfacher, angepaßter

Technik keinesfalls schwächen. Vielmehr sind solche Alternativen im

Interesse der direkt betroffenen ländlichen Bevölkerung und letztlich

der Menschheit nach Kräften zu fördern: auch in der Forschung.

3) Gesamtheitliche Entwicklungspolitik fördern

Im Gefolge des in der Einleitung formulierten Konsenses kann ein

biotechnologischer Fortschritt nur im Rahmen weiterer entwick

lungspolitischer Fortschritte auf wirtschaftlicher, sozialer und politi

scher Ebene zum effizienten Fortschritt in der Ernährungssicherung

der Entwicklungsländer werden. Die Förderung der gesamtheitlichen

Entwicklung in den Entwicklungsländern ist darum ebenso wichtig

wie die Förderung biotechnologischer Forschung und Anwendungen.

Es gehört zur Ambivalenz menschlichen Handelns, daß eine neue

Technologie nicht nur Probleme löst, sondern auch neue Probleme

schafft. Diese Tatsache nötigt ethisch nicht unbedingt zum Hand

lungsverzicht, wohl aber zu einer gewissenhaften Güterabwägung,

die im Einzelfall durchaus einen Handlungsverzicht beziehungsweise
die Wahl einer Handlungsalternative verlangen kann. Hierfür kön
nen einige abstrakte Vorzugsregeln formuliert werden:

4) Vorzugsregelnför die Güterabwägung im Konfliktfall

• Reversible Entscheidungen und Handlungsfolgen haben Vorrang vor
irreversiblen.
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• Das Allgemeinwohl kommt im Konfliktfall vor der Verwirklichung
von Einzelinteressen,

• Die Problemlösungsbilanz muß positiv sein (die neue Technologie

darf beziehungsweise biotechnologisch veränderte Nutzpflanzen dür
fen nicht mehr Probleme schaffen, als sie lösen).

• Zur Erreichung eines wichtigen Zieles dürfen potentielle Risiken in

Kauf genommen werden, wenn der Nutzen für die Allgemeinheit sol
che Risiken klar übertrifft.

• Risikobegrenzung für die Umwelt, besonders aber für die vitalen In
teressen der notleidenden Bevölkerung (Grundbedürfnisbefriedi

gung), hat Vorrang vor ökonomischen und wissenschaftlich-techni
schen Interessen einheimischer Eliten und ausländischer Unterneh

men und Institutionen.

4. Schlußfolgerungen

Weil die Übertragung der Biotechnologie auf Entwicklungsländer
sowohl Chancen wie Risiken in sich birgt, die schon als kurzfristige,

erst recht als mittel- und langfristige Auswirkungen nicht ohne wei

teres zuverlässig vorhergesagt werden können, ist vor allem zur

Wahrnehmung allfälliger Schäden und zu deren Verhinderung oder

Verminderung ein weiteres zu fordern:

a) Entivicklungsländer-zentrierte Risiko- und

Technikfolgenabschätzung

Schon die anwendungsorientierte biotechnologische Forschung, erst

recht aber der geplante Einsatz von biotechnologisch veränderten

Kulturpflanzen sollte der Supervision einer vorausgehenden, einer

begleitenden und einer nachfolgenden Risiko- und Technikfolgenab

schätzung unterliegen. Diese sollte nicht, wie bislang üblich, auf die

Sicherheit für Mensch und Umwelt beschränkt werden. Mindestens

so wichtig ist die Prüfung allfälliger wirtschaftlicher und sozialer Fol

gen. Vor allem sollte eine solche Technikfolgenabschätzung spezifi
sche Interessen der jeweiligen Entwicklungsländer ins Auge fassen,

und hier nochmals nicht bloß jene der kleinen herrschenden Eliten,

sondern vorrangig jene der armen ländlichen Bevölkerung. Obwohl die

Durchführung solcher Risiko- und Technikfolgenabschätzungen für
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private Unternehmen kurzfristig belastend sein können, dürften sie
langfristig auch in ihrem Eigeninteresse liegen, denn die Wirtschaft
und die mit ihr je länger je mehr verflochtene Wissenschaft wird heu
te zu Recht auch für langfristige Negativfolgen zur Rechenschaft gezo
gen, selbst wenn es sich um sog. „externe Effekte" (Umwelt-, Sozialver
träglichkeit) handelt.

b) Unumgängliche staatliche Unterstützung

Wegen der Tatsache, daß die Biotechnologie primär in den Händen
profitorientierter privater Träger der Industrieländer ist, ist sowohl
in diesen wie in Entwicklungsländern eine gezielte, subsidiäre staatli
che Unterstützung nötig, dies insbesondere zur Verwirklichung von
Zielsetzungen, die schon als solche (z. B. „Entwicklungshilfe") oder
wegen zu hoher Kosten nicht im Eigeninteresse der privaten Träger
schaft von Forschung und Anwendungen liegen. Staatliche Unterstüt
zung benötigt sicher die geforderte Risiko- und Technikfolgenabschät-
zung, vor allem aber die Verfolgung einiger Ziele der optimalen
Berücksichtigung der Interessen von Entwicklungsländern, allen
voran die oben unter den Stichworten Partizipation, Alternativen
und Entwicklungspolitik genannten. Die staatliche Hilfe der Indu

strieländer muß sowohl mit staatlichen und privaten Institutionen
der Entwicklungsländer zusammenarbeiten als auch darauf achten,
daß die direkt betroffene arme Bevölkerung von Anfang an aktiv
miteinbezogen wird, wozu die NGO s wichtige Hilfe leisten können.

Zusammenfassung

HALTER, Hans: Biotechnologie für Eni-
xüicklungsländer? Ethische Kriterien und
Fragen zur Anwendung der Biotechnolo
gie besonders bei landwirtschaftlichen
Nutzpßanzen, ETHICA; 2 (1994) 4, 339 -
350

Biotechnologie inkl. Gentechnologie
könnte besonders im Bereich der land

wirtschaftlichen Nutzpflanzen einen
beschränkten Beitrag leisten zur Lö
sung des Ernährungsproblems vieler
Entwicklungsländer. Die private Trä
gerschaft der Biotechnologie in den In
dustrieländern kümmert sich aus

marktwirtschaftlichen Gründen kaum

um diese Aufgabe. Das ethische Pro-

Summary

HALTER, Hans: Biotechnology for devel-
oping countries? Ethical criteria and
Problems concerning the appUcation of
biotech nology in the field of agricultural
plants, ETHICA; 2 (1994) 4, 351 - 369

Biotechnology, i. e. also genetic enge-
neering, might contribute to solving
der nutrition problem of many devel-
oping countries especially in the field
of agricultural plants. However, on the
grounds of free enterprise this task is
almost completely neglected by the pri
vate supporters of biotechnology in the
mdustrial countries. The ethical prob
lern ,s that the developing countries
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blem ist, daß die Entwicklungsländer
mit ihren fundamentalen Interessen

am positiven Potential der Biotechno
logie für die Landwirtschaft wenig
oder gar nicht partizipieren können.
Allfällige biotechnologische Forschun
gen und Anwendungen müssen aller
dings als Minimalanforderung im Sin
ne des Nicht-schadens-Prinzips um
weit- und sozialverträglich sein. Eine
optimal wahrgenommene Verantwor
tung ruft darüber hinaus nach der För
derung einer eigenständigen biotech
nischen Forschung für die spezifischen
Interessen der Entwicklungsländer in
diesen, wobei die Forschungen zur
Weiterentwicklung traditioneller Züch-
tungs- und Anbaumethoden dort nicht
vernachlässigt werden dürfen. Die zu
letzt genannten Aufgaben bedürfen
unbedingt staatlicher Unterstützung,
zumal das Ernährungsproblem nur im
Rahmen einer gesamtheitlichen nach
haltigen Entwicklungspolitik effizient
angegangen werden kann.
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with their fundamental interests can

hardly, if at all, participate in the posi
tive potentitalities of biotechnology for
agriculture. In any case, biotechnologi-
cal research and application must at
least be environmentally and socially
compatible according to the principle
of doing no harm. Moreover, optimum
responsibility calls for the advance-
ment of an independent biotechnical
research in even those developing
countries, whereby the research and
further development of their tradi-
tional cultivation methods must not be
ignored. These tasks do require public
Support, all the more so as the problem
of nutrition can only be efficiently ap-
proached within the scope of an inte
gral and persistent development
policy.
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HERMANN POHLMEIER

ETHIK DER SELBSTMORDVERHÜTUNG

Prof. Dr. med. Hermann Pohlmeior, geb. 1928 in Düsseldorf, Studium der Phi
losophie, katholischen Theologie, Psychologie und Medizin in Köln, Bonn,
Freiburg und München von 1947 bis 1957. Von 1957 bis 1963 Assistent am
Städtischen Krankenhaus München-Schwabing und am Nervenkrankenhaus

Haar bei München. Von 1963 bis 1970 Oberarzt am Max-Planck-Institut für

Psychiatrie in München. Von 1970 bis 1976 Leiter der Psychiatrischen Ambu
lanz an der Universität Ulm. Seit 1976 Ordinarius für Medizinische Psycholo

gie an der Universität Göttingen. Facharzt für Neurologie und Psychiatrie.
Psychotherapie-Facharztausbildung bei Alexander von Braunmühl, psycho-

analytische Vollausbildung bei Fritz Riemann und in der Gruppe Prof. Dr. Dr.
Paul Matussek und Prof. Dr. Helmut Thomä.

Hauptarbeitsgebiete: Depression und Selbstmord; Psychologie und Psycho
analyse der Depression; Medizinische Psychologie der Arzt-Patient-Beziehung;
Ethik und Medizinrecht von Suizid und Euthanasie.

In der öffentlichen Forschung und Diskussion spielt seit geraumer

Zeit die Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit freier Entschei

dung zu Suizid und Euthanasie medizinisch, ethisch und juristisch ei

ne zentrale Rolle. Daraus ergeben sich Legitimationsprobleme für die

Selbstmordverhütung, die im folgenden Beitrag dargestellt und erör

tert werden. Daraus ergeben sich auch Fragen nach den Bedingungen

der Möglichkeit methodisch-wissenschaftlicher Erforschung der

Selbstbestimmung des Menschen mit den daraus sich ergebenden

ethischen und juristischen Folgen. Kritische Reflexion und wissen

schaftliche Untersuchung sind notwendige Vorbedingungen für eine

öffentliche Diskussion und gesetzgeberische Konsequenzen.

Spätestens 1976 stellte das Buch von Jean AMERY, „Hand an sich le

gen - Diskurs über den Freitod", die Berechtigung der Selbstmordver
hütung radikal in Frage. ̂ Heute ist daraus eine klare Forderung ge
worden nach Legitimation der Selbstmordverhütung. Sie bewegt sich in

der Spannung zwischen Selbstbestimmung und Fremdbestimmung.
Nachdem entsprechend den Richtlinien der Schweizerischen Akade

mie der Medizinischen Wissenschaften für die Sterbehilfe auch die

deutsche Bundesärztekammer vom Arzt nicht mehr unbedingt die

1 J. AMERY: Hand an sich legen (1970)



352 Hermann Pohlmeier

Pflicht verlangt, Leben unter allen Umständen zu verlängern, muß
sich auch die Selbstmordverhütung nach ihrem Respekt vor dem Ster

bewunsch des Lebensmüden fragen lassen. Dieses Fragen geschieht
philosophisch-ethisch, juristisch-historisch und medizinisch-psycholo
gisch. Das Fragen hat zum Inhalt, ob der Mensch ein Recht auf Selbst

mord hat oder nicht und ob es Berechtigungen für anderes suizidales

Verhalten gibt oder nicht. Daraus folgt umgekehrt aus denselben Be

reichen die Frage, ob es ein Recht auf Selbstmordverhütung gibt oder
nicht und ob es Bedingungen gibt, die diese Selbstmordverhütung
rechtfertigen oder nicht.

1. Philosophisch-ethische Sicht

Die Antwort auf die Frage nach einem Recht auf Selbstmord oder Be

dingungen, die Selbstmordhandlungen rechtfertigen, hängt davon
ab, ob es einen Sinn des Lebens gibt und welches dieser sei, welche

Verantwortung damit gegebenenfalls verbunden ist und schließlich

gar welche Verpflichtung. Wenn auch diese Welträtsel nicht zu lösen

und die Fragen vielleicht falsch gestellt sind, lohnt sich trotz dieser

Besorgnis die Beschäftigung mit Positionen, die auf diese Fragen Ant
worten versuchen:

a) Aht der Freiheit?

AMERY nannte die „... Besorgtheit der Gesellschaft ... dem Suizidär

gegenüber ... schamlos und unverschämt ...". Ausgehend davon, daß

die Entscheidung zum Freitod der allerletzte Ausdruck ist, den die

Menschenwürde erreichen kann, könne der Mensch an diesem

Akt der Freiheit ..." nicht gehindert werden. Seine eigene Lebenser
fahrung hat ihn dahingehend gewandelt, daß sein Gedanke an den

Selbstmord als Davonlaufen aus ausweglosen Situationen zu einem

Gedanken der Bekräftigung seiner Freiheit als eine aktive Lebens

möglichkeit geworden ist.^ Der Selbstmord erscheint so gesehen und
so erlebt als Möglichkeit der Veränderung von sich selbst und der

Umwelt. Dies ist im Rahmen einer Freiheitsphilosophie abendländi

scher Tradition konsequent, wenn dort als höchste und einzig bin
dende Verpflichtung des Menschen die zur Freiheit genannt wird. So
formuliert AMERY weiter, daß niemand im Rahmen konventioneller

2 Die Zelt, 13. 8. 1976
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Lebenslogik ..." zum Durchhalten um jeden Preis verpflichtet tver-

den könne. Dies wird mit der Unterscheidung begründet, daß der

Suizidär die Schöpfung zurückweist, nicht aber unbedingt die gerade
bestehende Gesellschaft. Dies ist eine ähnliche Unterscheidung, wie
die oben schon angeführte zwischen Davonlaufen aus ausweglos er
scheinenden Situationen und dem Bewegen zur Verwirklichung der
Freiheit und damit der Würde des Menschen. Es läßt sich darin eine

Anknüpfung an die „ontologische Differenz" von M. HEIDEGGER^ er

kennen, der damit den Unterschied zwischen Sein und Seiendem

kennzeichnen wollte. AMERY bezieht sich ausdrücklich auf diesen

transzendental-ontologischen oder existenz-philosophischen Ansatz.
Noch deutlicher wird das in bezug auf J. F. SARTRE, nach dem Mate

rialismus und Positivismus zur Wiedergewinnung der Transzendenz
überwunden werden müssen.^ So - logisch-philosophisch - gut aus
gerüstet, polemisiert AMERY denn auch entschieden gegen die Selbst
mordverhütung, die er eine Anmaßung von Medizin und Psychologie
nennt und die damit nicht Selbstmord verhütet, sondern sich der dar-

winistischen Arterhaltung zur Verfügung stellt. Der Freiheit zum To

de, also der Freiheit überhaupt, kann in einem solchen anmaßenden
totalen Perfektionismus kein Raum mehr gelassen werden: „... und
darum ist der Freitod für mich ein integrierender Bestandteil des Hu-
manum ...", das den Menschen losgelöst und unabhängig von seinen
Einbindungen in Biologie und Soziologie konstituiert. Total in ihre
Umwelt gebundene Lebewesen wie Tiere, die ihre Umwelt sind und
diese nicht haben^, kennen keinen Selbstmord entgegen manchen
spekulativen Interpretationen tierischen Verhaltens. AMERY philoso
phiert den Selbstmord eher unbeeinflußt von sozialen und Klassen
unterschieden als einen Ekel vor dem Sein und nicht vor der Gesell

schaft. Jenseits vom Zwang einer Gesellschaft, einer konventionellen
Lebenslogik und progressiven Zielsetzung geht es nur noch um die
Erfüllung der Freiheit, in die niemand mehr hineinzureden hat.

b) Elementare Sünde

Ludwig WITTGENSTEIN hat sich kurz, aber sehr orientierend über
den Selbstmord geäußert. Er trug sich ständig mit dem Gedanken

3 M. HEIDEGGER: Was ist Metaphysik? (1929)
4 J. P. SARTRE: Ist der Existenzialismus ein Humanismus? (1947)
5 J. V. UEXKÜLL: Theoretische Biologie (1920)
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und hatte drei Brüder in der Familie, die Selbstmord verübt haben.

Er selbst nennt den Selbstmord „die elementare Sünde", wobei diese

nicht moralisch oder theologisch gemeint ist, sondern als eine

falsche, aber nicht verwerfliche Lebensentscheidung. Eine ausführli

chere Auseinandersetzung mit den sehr nachdenkenswerten philoso

phisch-ethischen Gedanken von WITTGENSTEIN, der sich selbst als

Schüler und Anhänger S. FREUDs bezeichnete und dem Todestrieb

vielleicht nahestand, kann und soll hier nicht vorgenommen werden

unter Verweis auf seine Tagebücher von 1914 bis 1916® und entspre-
chende Interpretationsversuche durch andere.

c) Recht zur Selbstmordverhütung?

Es gibt viele Beispiele aus der Literatur und Philosophie, in denen

das Sterben durch die eigene Hand wie eine Verlockung erscheint
und der Tod in dieser Gestalt wie ein unwiderstehlicher Verführer

mit dem Versprechen der Freiheit winkt.® Je mehr man sich in ent
sprechende Literatur vertieft, je öfter man auch mit Menschen redet,

die einem mit den Worten Hamlets den Selbstmord als „... ein Ziel,

aufs Innigste zu wünschen ..." überzeugend darstellen können, desto
mehr wird die Frage beunruhigen, ob es überhaupt ein Recht zur
Selbstmordverhütung gibt, wenn andere um das Recht auf Selbstmord

kämpfen wie um das Recht auf Leben. Das philosophisch-ethische Pro
blem der Selbstmordverhütung ist ausgespannt zwischen den Polen

Selbstbestimmung - Fremdbestimmung, um Recht auf Leben - Recht auf

Sterben, Lebensschutz absolut - andere Grundwerte in Konkurrenz.
Philosophisch-ethische Probleme sind keine Fragen für Ja-/Nein-

Antworten. Doch können derartige Probleme einer Lösung näherge

führt werden und vor allem kann eine Position gefunden werden,

dieses Problem auszuhalten und in entsprechenden Situationen Ent
scheidungen zu begründen. Dazu ist es sinnvoll, aus juristisch-histori
scher Sicht das Problem der Selbstmordverhütung zu betrachten, weil
aus dieser Betrachtungsweise Antworten erkennbar werden, die dem

eigenen und öffentlich erforderlichen Erkenntnisgewinn dienlich
sein können.

6 L. WITTGENSTEIN: Tagebücher 1914 bis 1916 (1984), 8. 187
7 J. BOUVERESSE: Wittgenstein über Wissenschaft, Ethik und Ästhetik (1994)
8 A. ALVAREZ: Der grausame Gott (1974)
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2. Juristisch-historische Sicht

In den verschiedenen Kulturkreisen und verschiedenen geschichtli

chen Epochen sind Selbstmord und Selbstmordversuch sehr unter

schiedlich bewertet worden. Sicherlich ist Ausdruck eines Wertver

ständnisses, daß Selbstmord gelegentlich unter Strafe gestellt wurde -

so in Preußen und in England. In Preußen hob Friedrich der Große

(1710 - 1786) dieses Verbot auf. In England wurde es erst 1961 aufge

hoben. Weiterhin stehen aber Beihilfe zum Selbstmord sowohl in

England als auch in anderen europäischen und amerikanischen Län

dern unter Strafe, so in Holland und in Kalifornien. Nur in der

Schweiz und Deutschland ist Beihilfe zum Selbstmord noch erlaubt

und straffrei. Eine juristische Ächtung hat der Selbstmord auch
durch die katholische Kirche erfahren. Lange Zeit war nach Canon

1240 ff und 1184 ff des Codex luris Canonici (CIC) das Begräbnis ei

nes Selbstmörders verboten, weil Selbstmord als Todsünde qualifi

ziert wurde. Von diesem Vorwurf freigesprochen war nur der Selbst

mörder, der im krankhaften Zustande unter Ausschluß seiner freien

Willensbestimmung gehandelt hatte. Im neuen Codex luris Canonici,

der seit 1983 verbindlich ist, fehlen die genannten Canones. Im 1993

veröffentlichten Katechismus der katholischen Kirche wird dagegen

noch der Selbstmord ausführlich gewürdigt und ausgeführt, daß der

Mensch nur Verwalter nicht Eigentümer des Lebens ist, das Gott ihm

anvertraut hat. Dem Menschen wird die Verfügbarkeit über sein Le

ben abgesprochen und der Selbstmord als Widerspruch zur natürli

chen Neigung des Menschen angesehen, sein Leben zu bewahren und

zu erhalten. Weiter wird der Selbstmord als schwere Verfehlung ge

gen die Eigenliebe und die Nächstenliebe und Gottesliebe qualifiziert

mit Hinweis auf das Unrecht, die Bande der Solidarität mit Familie,

Nation, Menschheit und Gott zu zerreißen. Der dienende Selbstmord

wird ebenso verurteilt wie die freiwillige Beihilfe zum Selbstmord als

Ärgernis und Verstoß gegen das sittliche Gesetz. Schwere psychische
Störungen, Angst oder schwere Furcht vor einem Schicksalsschlag,

vor Qual oder Folterung, vermindern nach dem Katechismus die Ver
antwortlichkeit des Selbstmörders, für den die Hoffnung auf das ewi

ge Heil des Menschen nicht aufgegeben wird. Auf nur Gott bekannten
Wegen wird eine Gelegenheit zu heilsamer Reue für möglich gehalten
und die Kirche zum Gebet für die Lebensmüden aufgefordert. Das ist

eine klare ablehnende Position mit allerdings antik-philosophischer
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Begründung anstatt mit neutestamentlicher, die wahrscheinlich auch

möglich wäre.

a) Kultureller Kontext

In anderen kulturellen und historischen Zusammenhängen erfuhr
der Selbstmord nicht eine so radikale moralische Verurteilung. In
manchen sogenannten primitiven Gesellschaften legen die Alten un

befangen Hand an sich, um dem Stamm die Last der Pflege und Er

haltung ohne Gegenleistung zu ersparen. Bei den tibetanischen Stäm

men der Jakuten und Buchäten gilt es als ehrenrührig, am Leben zu

hängen.® Auch in moderner Zeit und in moderneren Zivilisationen
wird der Selbstmord keineswegs zwangsläufig moralisch verurteilt.

In Japan hat der Selbstmord einen sehr viel differenzierteren Stellen

wert als anderswo, indem er nicht nur gewaltsame oder gar willkürli

che Beendigung des Lebens bedeutet, sondern weitgehend kulturell
ritualisiert ist.^® Eine positive Bewertung erfährt auch der politische
Selbstmord als Tod für das Vaterland in Form von Todeskommandos

(Ein-Mann-Torpedos der Japaner im 2. Weltkrieg 1939 bis 1945 oder
Einsätze der Amerikaner im 2. Vietnamkrieg 1968 bis 1974).

b) Politischer Selbstmord

Politische Selbstmorde als Protest gegen Regierungssysteme oder kalku
lierte Strategien werden bewundert oder gar verherrlicht. Unverges
sen bleibt die Selbstverbrennung buddhistischer Mönche, das Alarm
signal des Prager Studenten Jan PALACH 1969 gegen den Einmarsch
der Roten Armee, der Protest des evangelischen Pfarrers Klaus BRÜ
SEWITZ in Zeitz im August 1976 gegen Staat und Kirche der DDR, die
Selbstmorde der Terroristen in Stammheim 1977 gegen die deutsche

Justiz, der Selbstmord des ungarischen Ministerpräsidenten Graf

TELEKIE 1938 gegen Hitlers Zwang zum Anschluß an die Achse Ber

lin - Rom.^^ Gewinn der Freiheit, Opfer, Wiederherstellung der Ord
nung, politische Aktion geben hier dem Selbstmord eine Dimension,

die über willkürliche Beendigung des Lebens, gar Wegwerfen eines
geheiligten Gutes, Anmaßung der Herrschaft über das eigene Leben

9 E. HERZOG: Psyche und Tod. - Zürich: Rascher, 1960
10 M. PINGUET: Der Freitod in Japan. - Berlin: Gatza, 1991
11 H. L. WEDLER: Kontroverse Thesen (1993); H. MÜLLER-ENBERGS: Das Fanal

(1993); H. POHLMEIER: Der politische Selbstmord (1980)
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hinausweist. Solche Einstellungen und gesellschaftliche Positionen

sind nicht nur als kalkulierte Strategien beurteilt, sondern auch als

unzulässige Verherrlichung von Selbstmordhandlungen verurteilt

worden. Sie beleuchten aber dessen ungeachtet die Problematik von

Selbstmordhandlungen zwischen Selbstbestimmung und Fremdbe

stimmung, und vor allem stellt sich in diesen Fällen besonders die

Frage nach der Legitimation der Selbstmordverhütung.

c) Selbstbestimmung und Fremdbestimmung

Die Dimension zwischen Selbstbestimmung und Fremdbestimmung er

reicht nach der historischen Sicht des Selbstmordes auch die juristi

sche. Diese ist nach G. JELLINEK zwar nur eine minimal ethische,

bemüht sich aber doch im gesetzten Rahmen auch um eine angemes

sene Bewertung und nicht nur Beurteilung.^^ Differenziertere Fragen
der Juristen nach Grund und Motivation zur Selbstmordhandlung
führen zu differenzierteren Antworten als den stereotypen mit Affekt

handlung, krankhafter Störung der Geistestätigkeit, Erpressung,
Verantwortungslosigkeit u. a.. Vom falschen Urteil über den Suizid, er

sei sittenwidrig und verstoße gegen das Naturgesetz, hat sich die
deutsche Rechtsprechung inzwischen gründlich distanziert: Noch im

Jahre 1954 war der deutsche Bundesgerichtshof (BGH) der Ansicht,

daß „... jeder Selbstmord - von äußersten Ausnahmefällen vielleicht

abgesehen - vom Sittengesetz streng mißbilligt ist, da niemand

selbstherrlich über sein eigenes Leben verfügen und sich den Tod ge
ben darf... " (BGH 1954). Schon im Jahre 1972 hat ein anderer Strafse

nat des BGH im sogenannten Polizistenfall diesen Rigorismus aufge
geben (BGH 1972) und erst recht im WITTIG-Urteil 1986, in dem -

nicht grundsätzlich, aber nicht weniger wichtig pragmatisch - dem

Selbstbestimmungsrecht einer Patientin und der Gewissensentschei
dung eines Arztes der Vorrang gegenüber einer absoluten Lebenser
haltungspflicht eingeräumt wird (BGH 1986). Es gibt andere oberge
richtliche und höchstrichterliche Entscheidungen mit demselben Te
nor und derselben Tendenz. Die Rechtsprechung und die Rechtsge-

12 E. LUNGERSHAUSEN: Ethische Fragen und das Handeln in der Psychiatrie (19871
13 G. JELLINEK, in: K. ENGISCH: Auf der Suche nach der Gerechtigkeit (1971) S 113
14 M. HEINRICH: Suizid - Rechtsprechung in Bewegung (1979)- R D HFrVrp'd^
Der Fall Hackethal (1986); W. BOTTKE: Täterschaft und Gestaltungsherrschaft Mqq^'
W. GROPP: Zur rechtlichen Verantwortlichkeit des Klinikpersonals bei Suiziribin
gen (1994) uimnaiun-
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lehrsamkeit gehen durchaus von der Möglichkeit eines selbstbe

stimmten Sterbewunsches aus und sind unter bestimmten Bedingun

gen bereit, diesen zu respektieren. Dies ist übrigens nicht nur in

Deutschland so, sondern auch im internationalen Vergleich erkenn-

bar.

d) Selbstmordverhütung

Logisch konsequent dazu ist auch eine absolute Pflicht zur Selbst

mordverhütung von Gerichten nicht unbedingt gefordert. Gleichwohl

wird in der Rechtsprechung diese Konsequenz langsamer gezogen.

Sowohl juristisch als auch ethisch ist diese Konsequenz auch schwie

riger, weil sie sich an der Forderung nach der Schutzbefohlenheit

und Hilfsbedürftigkeit orientieren muß.

Der Staat hat grundsätzlich seinen Bürgern gegenüber eine Fürsor

gepflicht und der Schutz der Bürger ist dem Staat befohlen. So wird

das Tätigwerden der Polizei begründet, wenn sie Lebensmüde in Ge

wahrsam nimmt und später diese psychiatrischen Kliniken zur Ver

wahrung übergibt. Damit soll die Selbstgefahr abgewendet werden,

und der Staat nimmt so seine Fürsorgepflicht in spezieller zeitlicher

Begrenzung und speziell zum Schutz vor der Gefahr der Selbsttötung

wahr. Dabei wird beim Vorgehen der Polizei die unausgesprochene

Voraussetzung gemacht, daß die Absicht zur Selbsttötung einer durch

Krankheit eingeschränkten oder aufgehobenen freien Willensbestim
mung entspringt. Diese Tätigkeit der Polizei ist in anderen Fällen -

Selbstmordhandlungen geschehen fast nur zur Hälfte im Zustand ein
geschränkter Willensbestimmung - nicht zwingend und so wird die
Polizei auch durchaus nicht immer tätig. Eine andere Schutzbefoh
lenheit, nicht dieses Staates, sondern die einzelner Personen, kann ei

ne Orientierung sein für die Verpflichtung der Selbstmordverhütung:
Steht eine Person zu einer lebensmüden Person in einem Garanten

verhältnis - Eltern zu unmündigen Kindern, Ärzte unter bestimmten
Bedingungen zu ihren Patienten, Betreuer zu Behinderten -, muß

diese gegebenenfalls für das Leben des Lebensmüden garantieren. Da

bei wird nicht davon ausgegangen, daß der in diesem Sinne Schutzbe
fohlene in seiner freien Selbstbestimmung eingeschränkt ist. Ein Ga
rant ist kein Vormund.^®

15 E. SIMSON: Die Suizidtat (1976)
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Jedermann ist nach dem deutschen Strafgesetzbuch verpflichtet,
Hilfe zu leisten, wenn dieser ungewollt und unverschuldet in eine
Notsituation geraten ist, wenn also ein Unglücksfall vorliegt. Auch im
Zusammenhang mit Selbstmordhandlungen wird diskutiert, ob ein
willentlich selbst ins Wasser Gestürzter oder Vergifteter oder Erhäng
ter sich in einer unglücklichen Notlage befindet, aus der ihn jeder
mann befreien muß. Juristisch wird kontrovers diskutiert, ob Selbst
mordhandlungen ein Unglücksfall sind. Weil das entscheidende
Merkmal fehlt, daß jemand nämlich ungewollt und unverschuldet in
die Notlage geraten ist. Im Falle der Selbstmordhandlung hat sich der
Betreffende ja selbst in diese Notlage begeben. Konsequent verneinen
denn auch maßgebliche Juristen, daß die Folge eines Selbstmordver
suches ein Unglücksfall wäre und verneinen daraus die Pflicht zur
Hilfeleistung.^'^ Andere verkennen ebenso nicht, daß der normale
Unglücksfall sich vom in selbstmörderischer Absicht herbeigeführten
Unglücksfall eben durch diese selbständige Herbeiführung unter
scheidet und gewissermaßen das schicksalhafte, unbeherrschte, äuße
re Ereignis fehlt. Sie ziehen aber aus derselben Ablehnung zur Einstu
fung des Selbstmordversuches als Unglücksfall die andere Konsequ
enz der Verpflichtung zur Hilfeleistung. Sie konstruieren, daß die Tat
herrschaft beim Selbstmordversuch bei dem betreffenden Versucher

liegt, er sie aber dann in der unglücklichen Notlage verliert und des
halb auf die Hilfe von jedermann angewiesen und dieser auch dazu
verpflichtet ist.^^ Eine eindeutige Pflicht zur Hilfeleistung nach ent
sprechenden Paragraphen nach Selbstmordversuchen besteht juri
stisch nicht, wenngleich sie auch nicht verboten wird. Die Ansicht,
daß jedermann in einer selbst herbeigeführten unglücklichen Notsi
tuation nicht helfen dürfte wegen der damit verbundenen Antastung

des Personenrechtes auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, ist rechts-
19

logisch konsequent, aber wird extrem selten vertreten. "

e) Tötimgsdelikt?

Juristisch zu prüfen ist, wenn der Verzicht auf Selbstmordverhütung
keine unterlassene Hilfeleistung ist und auch keine Vernachlässigung

16 H.-D. HIERSCHE: Recht auf den eigenen Tod? (1986); W. GROPP: Zur rechtlichen
Verantwortlichkeit des Klinikpersonals
17 W. BOTTKE: Täterschaft und Gestaltungsherrschaft
18 C. ROXIN: Täterschaft und Tatherrschafl (1990)
19 W. BOTTKE: Täterschaft und Gestaltungsherrschaft



360 Hermann Pohlmeier

der Schutzbefohlenheit, ob dieser Verzicht Totschlag oder fahrlässige

Tötung oder den Tatbestand eines anderen Tötungsdeliktes erfüllt.

Der Gesetzgeber hat eine Ausuferung des Strafrechtes in diesem Be

reich vermieden und die Zuständigkeit des Strafrechtes hier in Zwei

fel gezogen oder gar bestritten. Im Bemühen um weitgehenden Er

halt rechtsfreier Räume, hat er bisher keinen Handlungsbedarf gese

hen, die Liste der Tötungsdelikte zu ergänzen. Selbstmord und Selbst

mordversuch sind nach deutschem Recht nicht rechtswidrig und nicht

strafbar. Die Strafverfolgung der eigenen Person gilt als rechtsunlo

gisch, insofern beim Selbstmord der einzigartige Fall der Identität

von Täter und Opfer vorliegt. Diese Identität verwischt sich beim

Doppelselbstmord oder Mitnahmeselbstmord sowie beim erweiterten

Selbstmord. Hier handelt es sich um Fälle, bei denen andere Perso

nen mitgetötet werden, gleichzeitig oder vorher. Für diese Fälle muß

aber der Suizid als solcher nicht geregelt werden. Vielmehr ist dann

im Rahmen der bestehenden Gesetze das Vorliegen eines qualifizier

ten Tötungsdeliktes, wie der Tötung auf Verlangen, zu prüfen oder

des Mordes, heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen, für die

Fälle, daß es zum eigenen Selbstmord nicht mehr kommt.^° Petra
KELLY soll Gerd BASTIAN um den Tod gebeten haben^^, und nicht
selten stehen Mütter vor Gericht, welche die Öffentlichkeit nicht von
ihren eigenen ernsthaften Selbstmordabsichten überzeugen kön-

22
nen. Auch in diesen Fällen bleibt aber für den Selbstmord die Iden

tität von Täter und Opfer erhalten und entfällt die Möglichkeit einer
Qualifizierung der Selbstmordhandlung als Totschlag oder Mord. Die
erwähnte Überprüfung bezieht sich auf die anderen, nicht auf den
Selbstmörder selbst, wozu es eine lange Tradition der juristischen Li
teratur gibt, die vor allem von dem Altmeister des Arztrechtes, Karl
ENGISCH, begonnen wurde und die das Münchener Strafrechtsinsti

tut weitergeführt hat durch BOCKELMANN, ROXIN und später
SCHÜLER-SPRINGORUM und SCHÖCH.^^ Wenn Selbstmord und
Selbstmordversuch kein Tötungsdeliht oder der Versuch eines solchen

sind, lassen sich Selbstmordhandlungen juristisch auch nicht als fahr
lässige Tötung qualifizieren. Daraus ergibt sich die Konsequenz, daß
auch die NichtVerhinderung von Selbstmordhandlungen grundsätz-

20 M. EILERS: Kollektive Suizide (1992)
21 A. SCHWARZER: Die tödliche Liebe (1993)
22 H. POHLMEIER: Selbstmordverhütung (1994)
23 K. ENGISCH: Der Arzt an den Grenzen des Lebens (1973)
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lieh keine fahrlässige Tötung sein kann. Auch die fahrlässige Tötung

ist gebunden an eine Trennung von Täter und Opfer, die eben bei

Selbstmordhandlungen im allgemeinen nicht gegeben ist.

f) Tat und Tatherrschaft

Die Identität von Täter und Opfer im Falle von Selbstmordhandlun

gen ist rechtslogisch einigermaßen nachvollziehbar. Kompliziert wird

das Problem im Hinblick auf den Täter allein, ob er nun gegen andere

oder sich selbst handelt, wenn nämlich zu fragen ist nach Tat und

Täterschaft sowie Täter und Tatherrschaft. So ist in verschiedensten Zu

sammenhängen, nicht nur beim Selbstmord, die Beziehung zu prü

fen zwischen Tat und Täterschaft, wenn z. B. eine Tat eindeutig
rechtswidrig ist, aber die Frage nach der Täterschaft, genauer nach

der geistigen Verfassung, der seelischen Befindlichkeit, nach dem Be-

dingungsgefüge der Täterschaft auftaucht. Diesem Problem verdankt

die psychiatrische Begutachtung im Strafverfahren ihre besondere

Bedeutung.^"^ Noch komplizierter wird besonders bei der Selbstmord
handlung das Problem von Täter und Tatherrschaft, wann nämlich

ein Täter die Herrschaft über seine Tat verliert und sein Handeln

nicht mehr steuern kann. Dies ist nicht nur eine Frage für den
psychiatrischen Sachverständigen, sondern im Falle der Selbstmord

handlung eine Frage der Rechtslogik. Wenn der Lebensmüde in

selbstmörderischer Absicht sein Sterben selbständig einleitet, kann

im Falle seiner dann eintretenden Bewußtlosigkeit die Frage gestellt
werden, ob er jetzt noch Herr seiner Tat ist und er jetzt nicht gerettet

25werden will. Die Entscheidung darüber hängt vor allem von der

Antwort auf die Frage ab, ob der selbstbestimmte Wille des Lebens

müden zu respektieren ist und dann eben auch seine Folgen. Diese

Frage wird bekanntlich (s. o.) kontrovers diskutiert, aber eben so kon

trovers, daß mit der Freiverantwortlichkeit beim Suizid gerechnet
werden muß mit entsprechenden Konsequenzen.^®
Eindeutig ist die NichtVerhinderung eines Suizids juristisch weder

unterlassene Hilfeleistung, noch Verletzung der Schutzbefohlenheit

noch ein Tötungsdelikt, noch fahrlässige Tötung. Wegen der Identität

24 U. VENZLAFF/K. FOERSTER (Hg.): Psychiatrische Begutachtung (1994)
25 C. ROXIN: Täterschaft und Tatherrschaft (1990); W. BOTTKE: Täterschaft unH n

staltungsherrschaft

26 D. DÖLLING: Suizid und unterlassene Hilfeleistung (1986)
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von Täter und Opfer bei Selbstmordhandlungen und wegen der be

sonderen Beziehung von Tat und Täterschaft sowie Tat und Tatherr

schaft bleiben Selbstmord und Selbstmordversuch nach deutscher

Rechtslogik grundsätzlich rechtens und straffrei mit der Konsequenz,

daß die Selbstmordverhütung gesetzlich nicht eindeutig und in allen

Fällen geboten ist. Der Alternativentwurf eines Gesetzes über die Ster

behilfe eines Arbeitskreises von Professoren des Strafrechtes und der

Medizin hat 1986 denn auch vorgeschlagen, die NichtVerhinderung

einer Selbsttötung ausdrücklich nicht für rechtswidrig zu erklären,

wenn die Selbsttötung auf einer freiverantwortlichen, ausdrücklich

erklärten oder aus den Umständen erkennbaren ernstlichen Entschei-
27dung beruht.

3. Medizinisch-psychologische Sicht

Aus der Tatsache, daß aus philosophisch-ethischer Sicht Selbstmord

verhütung nicht zwingend verpflichtend ist und aus der Tatsache,

daß sie aus historisch-juristischer Sicht nicht eindeutig und in allen

Fällen geboten ist, ergibt sich die Frage, ob Selbstmordverhütung als

humane Pflicht zu gelten hat. Eine Antwort auf diese Frage macht noch

die medizinisch-psychologische Sicht erforderlich, die sich mit der Si

tuation des Lebensmüden beschäftigt unter dem Gesichtspunkt, ob

Krankheitszustände ärztliche Anteilnahme und ärztliches Handeln

erfordern und ob allgemein belastende Lebenssituationen mit

menschliche Anteilnahme und Handeln erfordern.

a) Professionelle Selbstmordverhütung

Die professionelle Selbstmordverhütung mit den Schwerpunkten in Me
dizin und Psychologie hatte und hat es schwer, Selbstmordhandlun
gen anders denn als Krankheit oder abweichendes Verhalten zu ver
stehen. Das hat seinen historischen Grund darin, daß lange Zeit nur

im Zusammenhang mit Patienten in Institutionen der Medizin
Selbstmordhandlungen beobachtet wurden. Der andere Umstand ist,

daß früher nur mit Hinweis auf ein Gesundheitsproblem Interesse in
der Öffentlichkeit an der Not der Lebensmüden geweckt werden
konnte. So hat seit 1948 E. RINGEL ganz entschieden den Nachweis
erbringen wollen und bedenkenswerte Befunde dazu erhoben, daß

27 AE-Sterbehilfe(1986)
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Selbstmord immer der Abschluß einer krankhaften psychischen Ent

wicklung oder Ausdruck einer neurotischen Lebensverunstaltung

ist.^® Allgemeiner ausgedrückt besagt die Krankheitsthese des Suizids,
daß suizidales Verhalten immer Krankheit oder Symptom einer

Krankheit ist. Unstreitig war lange Zeit, daß Selbstmord in keinem
29

Falle ohne Depression möglich ist. Inzwischen liegen genügend em

pirische Untersuchungen darüber vor, daß in einem hohen Prozent
satz Selbstmordhandlungen außerhalb krankhafter Zusammenhänge

vorkommen und daß Suizidhandlungen durchaus Handlungen von
30

Geistesgesunden sein können. Wußte man schon immer, daß Selbst

mordhandlungen eher selten im Zustand krankhafter Störung der

Geistestätigkeit und/oder unter Ausschluß der freien Willensbestim

mung stattfinden, so weiß man heute, daß auch sogenannte kleine

psychiatrische Erkrankungen und Persönlichkeitsstörungen und neu

rotische Fehlentwicklungen nicht unbedingte Voraussetzung für

Selbstmordhandlungen sind. Versuche, Verzweiflung als einen patho

logischen Seelenzustand zu kennzeichnen oder als eine schwere Be

sinnungsstörung mit der Folge pathologischer Freiheitsvorstellungen

oder pathologischer Sterbewünsche, gehören eher der Vergangenheit

von Außenseitern an.^^ Auch wissen wir heute, daß nicht einmal eine
Depression unbedingte Voraussetzung für eine Selbstmordhandlung

ist.

h) Psychosoziale Belastung

Wenn also Krankheit nicht unbedingte Voraussetzung für eine Selbst

mordhandlung ist und Verzweiflung als zum Leben gehörig betrach

tet werden muß, ist die besondere psychosoziale Belastungssituation

ins Auge zu fassen, in der der Wunsch von eigener Hand zu sterben,

auftaucht. Hier gilt, daß grundsätzlich jede Belastungssituation die

sen Gedanken entstehen lassen kann und seine Realisierung davon

abhängt, was ein einzelner Mensch als besondere Belastung sehr sub

jektiv und auf seine Person bezogen empfindet und welche Abwehr

strategien er zur Verfügung hat. Stressor und Strefireahtion sind nicht

zu objektivieren, wenngleich bekannt ist, daß Partnerkonflikte, beruf-

28 E. RINGEL: Selbstmord (1953)
29 H. POHLMEIER: Depression und Selbstmord (1994)
30 H. POHLMEIER: Selbsttötung von Geistesgesunden (1992)
31 G. STÖRRING: Besinnung und Bewußtsein (1952); H. J- BOCHNIK: Verzweiflung
und freie Willensbestimmung (1987)
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liehe Konflikte, altersspezifische Konflikte, Identitätskonflikte, Rollen

konflikte, soziale Konflikte besonders gefährlich sein können für

Selbstmordwünsche. Es ist aber nicht oder wenigstens nicht mehr

zulässig, psychosoziale Belastungssituationen zu pathologisieren und
denjenigen für krank zu erklären, der solchen Belastungen nicht oh

ne weiteres gewachsen ist. Vielmehr hat die Sozialwissenschaft den

Selbstmordversuch als Problemlösungsversuch zutreffend gekennzeich
net und tatsächlich ist bekannt, daß suizidales Verhalten durchaus an

gemessen sein kann, um Konfliktsituationen zu lösen. Aus medizi

nisch-psychologischer Sicht hat das Diktum von AMERY, daß der
Selbstmord ein Privileg des Humanum sei (s. o.), eine gute empirische
Grundlage. So gut es möglich ist, daß Sterbewünsche krankheitsbe
dingt sind oder aus dem Urgrund schwerer Persönlichkeitsstörungen
und von Affektstürmen entstehen, so muß mit der weitergehenden
Möglichkeit gerechnet werden, daß suizidales Verhalten, also die
Fähigkeit an Selbstmord zu denken, ihn zu versuchen oder ihn

durchzuführen, normal verteilt ist, jedem Menschen möglich und
dem Menschen zugehörig ist wie Angst, Freude, Trauer und andere
Stimmungen.

c) Medizinisch-psychologische Sicht

Wenn die philosophisch-ethische und die historisch-juristische Sicht
der Selbstmordverhütung keine eindeutige Pflicht und kein eindeuti
ges Gebot dazu ergeben haben, so läßt die medizinisch-psychologische
Sicht auch keine Begründung dazu erwarten und sie kann sie auch
nicht liefern. Die Tatsache, daß Selbstmordwünsche in krankhaftem
Zusammenhang entstehen können, mehr aber noch im normal
menschlichen Zusammenhang besonderer Belastungen, eröffnet den
Ausblick, daß Selbstmordverhütung eine humane Pflicht sein kann,
wozu auch die ärztliche Hilfe gehört. Eine humane Pflicht kann aber

inhuman und zur Anmaßung werden, und es muß zum Schluß ge

fragt werden, unter welchen Bedingungen Selbstmordverhütung eine
humane Pflicht bleibt und wann sie zur Anmaßung wird, wie sie sich
selbst also und ihre Praxis legitimieren kann.

32 H. POHLMEIER: Kommunikalion durch Suizid (1987)
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4. Schlußfolgerung

Wenn philosophisch-ethisch, juristisch-historisch, medizinisch-psycholo

gisch sich gegen Selbstmord und Selbstmordversuch zunächst wenig
Vorbehalte aufbringen lassen und damit Selbstmordverhütung auch

nicht sofort zur unbedingten Pflicht wird^"', bleibt doch ein untrügli
ches Gefühl des Unbehagens. Möglicherweise stimmt in der ganzen

Überlegung doch irgendetwas nicht, um es bewußt emotional und

weniger rational zu formulieren. Dem Lebenstrieb muß man sich da

bei nicht unbedingt verpflichtet fühlen, seit der Todestrieb ebenso

nachgewiesen ist.'^"^ Das Leben ist auch nicht der Werte-Güter höch
stes, nachdem es im Schwangerschaftsabbruch, der Notwehr, im

Krieg, beim Tyrannenmord u. a. zur Disposition gestellt wird.^^ Die
schweizerische Akademie der medizinischen Wissenschaften ver

pflichtet den Arzt nicht mehr, Leben unter allen Umständen zu erhal

ten, d. h. also Sterben zu verlängern und so auch die Deutsche Bun

desärztekammer 1979. Schöpfungstheologisch läßt sich schließlich sa

gen, daß Gott den Menschen nach seinem Bild und Gleichnis geschaf

fen und in seine eigene Freiheit entlassen hat, wenn man nicht sagen

soll, er hat ihn so allmächtig erschaffen wie sich selbst. Gott braucht
Menschen^®, vielleicht sogar als gleichberechtigte Partner, stammt
doch das Argument, das Leben, das Gott gegeben hätte, könnte der

Mensch sich nicht nehmen, aus der antiken Philosophie und nicht

aus dem Neuen Testament."^^ Gott hat das Leben dem Menschen ge
schenkt und ist damit das Risiko eingegangen, daß der Mensch über

dieses Geschenk verfügt. Ob der Sinn des Lebens einer Entscheidung

für das Leben gleichkommt, ist offen. Vielleicht erfüllt sich der Sinn

auch entscheidend dagegen, wohl respektierend die Sozialwesenhaf-

tigkeit des scheinbaren Privatmannes und die Verantwortung vor der

Solidargemeinschaft und vor Gott. Die reformierte und dieser nahe

stehende Theologie räumt dem Selbstmörder nicht leicht Rechtferti

gung, aber unschwer die Gnade der Vergebung ein.^® Wenn ich mich
trotzdem um Selbstmordverhütung bemühe, dann nicht um eine Ab-

33 AE-Sterbehilfe

34 S. FREUD: Jenseits des Lustprinzips (1920); S. BIRAN: Melancholie und Todestriebe
(1961)
35 P. SINGER: Praktische Ethik (1984)

36 R. GUARDINI: Freiheit, Gnade, Schicksal (1948)
37 J. HESSEN: Piatonismus und Prophetismus (1939)
38 K. BARTH: Kirchliche Dogmatik (1951); D. BONHOEFFER: Der Selbstmord (1992)
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artigkeit der Natur zu korrigieren, sondern um meinem Nächsten in

der Liebe beizustehen: Das ist nämlich der Alltag der Selbstmordver

hütung, daß wir Menschen beistehen im Konflikt, weder leben noch
sterben zu können. Dieser Ajnbivalenzkonflikt ist eine sehr schwer er

trägliche Spannungssituation, die unseren ganzen Beistand und unse

re mitmenschliche Anteilnahme erfordert. Dabei ist es nicht wesent

lich, welcher Erfolg mir dabei beschieden ist. Wesentlich ist, daß der

Mensch in dieser Situation nicht allein sei und die Möglichkeit hat,

im Dialog mit dem anderen sich selbst zu finden. Nur so kann Selbst
mordverhütung sich legitimieren, daß sie keinen Anspruch auf Erfolg
erhebt, daß sie das Leben für den anderen nicht zum Gebot macht,
daß sie nicht aggressiv vom anderen das Leben fordert und daß sie
letztlich auch keine Profession daraus macht. Sie kann nur uneigen

nützig und unaufdringlich geschehen und hat, darüber hinaus be
merkt, damit auch ihren größten Erfolg. Auch hier gilt, daß das Le

ben des Lebensmüden nicht unter allen Umständen zu erhalten ist,

sondern daß er in der möglicherweise letzten Lebensphase begleitet

wird und nicht allein ist. Damit weist sich Selbstmordverhütung ein

deutig als humane Pflicht aus und dies bedeutet zum Schluß für die
Motivation der Selbstmordverhüter die Einhaltung von Regeln, gewis

sermaßen als Kriterium ihrer Qualifikation und Legitimation:

1. der Selbstmordverhüter muß unaufdringlich sein,

2. darf keine Gewalt anwenden,

3. muß uneigennützig und ohne Angst handeln,
4. darf nur die Person des anderen und der anderen im Auge haben,

5. muß seine Kompetenz ableiten aus seinem Respekt vor dem Leben

des anderen,

6. darf den Sterbewunsch des anderen nicht moralisieren,

7. muß ein Selbstbestimmungsrecht des Menschen über sein eigenes
Sterben einräumen,

8. darf sich nicht zum Herrn über das Leben anderer machen,

9. muß das Leben des anderen in andere Macht stellen,

10. soll Leben wecken, nicht erzwingen.

In den „kontroversen Thesen über Sinn, Inhalt und Grenzen der Sui-
zidprävention"^^ ließe sich im ethischen Diskurs in solcher und ähnli-

39 H. L. WEDLER: Kontroverse Themen (1993)
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eher Orientierung in Zukunft mehr wünschenswerter Konsens erzie-
1  40
len.

Zusammenfassung

POHLMEIER, Hermann: Ethik der
Selbsimordverhüiung, ETHICA; 2 (1994)
4,351 - 369

Mit Blick auf die gegenwärtige Diskus
sion um die Sterbehilfe bekommt die
Ethik der Selbstmordverhütung ein be
sonderes Gewicht. Auch hier stellt sich
die Frage nach der Möglichkeit von
Selbstverantwortlichkeit und wieweit

das Selbstbestimmungsrecht des Men
schen geht. Geltung und Grenzen des
Selbstbestimmungsrechtes werden phi
losophisch-ethisch, juristisch-histo
risch und medizinisch-psychologisch
erörtert. Die Betrachtung ergibt die
Notwendigkeit einer Legitimation der
Selbstmordverhütung. Diese liegt in ih
rer unbedingten Unaufdringlichkeit,
Respektierung menschlicher Sterbe
wünsche und unbedingtem Verzicht
auf gewaltsame Lebenserhaltung.

Freitod/Selbstmord
Selbstbestimmung/Fremdbestimmung
Schutz des Lebens
Legitimationsprobleme

Summary

POHLMEIER, Hermann: Ethics of sui-
cide prevention, ETHICA; 2 (1994) 4,
351 - 369

In view of recent discussions about

euthanasia the ethics of suicide pre
vention is becoming much more sig-
nificant. Here, too, arises the question
of self-responsibility and of how far the
right of self-determination goes. The
validity and the limits of this right of
self-determination are discussed on a

philosophical-ethical, juridical-histori-
cal as well as a medical-psychological
level. This consideration calls for a le-
gitimation of suicide prevention,
which is to be found in its absolute dis-

cretion, re.spect of the human desire of
death and unconditional renunciation

of a violent preservation of life.

Suicide prevention
Self-determination/foreign determination
Protection of life
Problems of legitimation
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Hochschule Weingarten, geb. 1957, Studien der Philosophie, Rechtswissen
schaft, Politikwissenschaft und kath. Theologie, philosophische Promotion
1985, Habilitation 1993 und juristisches Staatsexamen 1989 jeweils an der
Ludwig-Maximilians-Universität München. Seit 1985 Assistent von Prof. Ro
bert Spaemann, 1992 Ruf nach Weingarten. Gastprofessuren an den Univer
sitäten Minneapolis/USA und Salzburg. Gründungsmitglied der Deutschen
Gesellschaft zur Erforschung des politischen Denkens. Forschungsschwer
punkte: Philosophie des XX. Jahrhunderts, Ethik und politische Philosophie.
Bücher: Wittgensteins Philosophiebegriff (Freiburg; München, 1983); Die Über
windung der Metaphysik. Zu einem Ende der neuzeitlichen Philosophie (Stuttgart,
1987); Geistesmacht und Menschenrecht. Der Universalanspruch der Menschen
rechte und das Problem der Ersten Philosophie (Freiburg; München, 1994).

1. Recht und Moral

Die Trennung zwischen Recht und Moral ist ein fundamentaler Topos

der neuzeitlichen Begründung natürlicher Rechte des Menschen.

a) Thomas Hohbes

Die Provokation des für die gesamte weitere Entwicklung richtung
weisenden Ansatzes von Thomas HOBBES drückt sich wohl am dra

stischsten in seiner „Entmoralisierung" des Zentralbegriffs der rechts-

und staatsphilosophischen Tradition, eben des Begriffs des Natur

rechts (ms naturale), aus. Das dem Menschen angeborene Recht, das

hinter allen staatlichen Gesetzen steht, ist für HOBBES keine höhere,

von Gott oder der Vernunft vorgegebene Ordnung, die vom Herr

scher in die Gesetze des bürgerlichen Zusammenlebens zu transfor

mieren wäre, sondern es ist das Recht des Stärkeren. Das vorstaatliche

Recht ist das jedem Individuum von Natur aus eigene „Recht auf al

les, selbst auf den Körper eines anderen", das wir in einem gegenseiti
gen Vertrag aufgeben mußten, durch den erst der Herrscher einge
setzt wurde, der nun darüber zu wachen hat, daß der „Naturzu

stand", in dem allein es dieses Recht gab, für immer verschwunden
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bleibt/ Die Gesetze, auf denen der Staat beruht, verdanken wir nicht
der Einsicht in die ethische Wahrheit, sondern der Überwindung ei
nes prinzipiell amoralischen Macht- und Sicherheitsstrebens, in dem

HOBBES auch den klassischen Pleonexie-Begriff reformuliert und der

traditionellen Wertbeladenheit entzogen hat. Auch die Überwindung
dieses axiomatischen Strebens nach allem, also der herrschaftskonsti

tuierende Vertrag, wird nicht aus ethischer Einsicht, sondern aus ei

nem Interessenkalkül abgeleitet: Die Menschen erkennen, daß sie

durch die Koordination ihrer Strebungen das Risiko, dem Allmacht

streben der anderen zum Opfer zu fallen, minimieren und sich den

berechenbarsten und insofern optimalen Freiraum sichern können,

der ihnen im Zusammenleben mit ihresgleichen erreichbar ist.^

b) Immanuel Kant

Immanuel KANT hat diesen Ausgangspunkt in seiner Trennung zwi

schen Recht und Moral ganz konsequent übernommen. Das „allgemei

ne Rechtsgesetz": „handle äußerlich so, daß der freie Gebrauch deiner

Willkür mit der Freiheit von jedermann nach einem allgemeinen Ge

setze zusammen bestehen könne"^, bezieht sich auf die äußere, also
die Entfaltungsfreiheit, nicht die für die Moralbegründung vorausge
setzte innere Freiheit. Das Recht ist ein Regelungszusammenhang der
Freiheit von äußerem Zwang, nicht der Freiheit zum sittlichen Han

deln. Dies wird in KANTs Definition des Menschenrechts ganz aus

drücklich formuliert:

„Freiheit (Unabhängigkeit von eines anderen nötigender Willkür),
sofern sie mit jedes anderen Freiheit nach einem allgemeinen Ge
setz zusammen bestehen kann, ist dieses einzige, ursprüngliche, je
dem Menschen, kraft seiner Menschheit, zustehende Recht.

Die bürgerlichen Gesetze sind daher für KANT ein aus sich selbst her

aus zu entfaltender, nicht durch ein moralisches Ableitungsprinzip
vorgegebener Koordinationszusammenhang. Dem Recht ist, insofern
es sich aus diesem Zusammenhang ergibt, „nichts Ethisches beige
mischt'"''. Lange Zeit ist dieser Aspekt der Kantischen Rechtsauffas-

1 Th. HOBBES: Levialhan oder Stoff, Form und Gewalt eines kirchlichen und bü
gerlichen Staates (1651; dt. 1984), im folgenden zit. als „Lev"), Kap. 14 (99)
2 Vgl. Lev Kap. 17 (insbes. 134)
3 I. KANT: Die Metaphysik der Sitten, erster Teil (1797), C. (A 34)
4 Oers., ebd. Einteilung der Rechtslehre B. (AB 45)
5 Kants Werke, Akademie-Ausgabe Bd. VI (Jahr), S. 232
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sung stark betont worden; insbesondere für die neukantianische Re

zeption war er der wohl entscheidende Gesichtspunkt.®

c) Eigenständigkeit des Rechts

Die Gründe für diese starke Betonung der Eigenständigkeit des Rechts

gegenüber der Moral sind heute, wo der Menschenrechtsgedanke sich

über den ganzen Erdball ausgebreitet^ und juristisch sowohl auf der
Staats- wie auf der völkerrechtlichen Ebene konkretisiert hat®, von un
gebrochener Aktualität. Denn mehr denn je ist das Recht die einzig

verfügbare Klammer zwischen kulturell verschiedenen Gemeinschaf

ten und Regionen der Erde. Wir können nicht davon ausgehen, daß

die Bürger der Staaten, die sich eine menschenrechtlich gegründete
Verfassung gegeben haben, in den moralischen Prinzipien, aus denen

sie die tiefere Legitimation der Menschenrechte ableiten mögen, mit

uns übereinstimmen. Die rechtliche Verpflichtung hält sich wesent

lich auf einer „vorletzten" Ebene und verträgt unterschiedliche Auf

fassungen über die „letzten" Wahrheiten, aus denen sich die gegensei

tige Verpflichtung der Menschen auf einen unantastbaren Kernbe

stand der Gewährleistung ihrer Würde noch verstehen lassen mag.

Im Grunde hat der Menschenrechtsgedanke, als er nach dem Zweiten
Weltkrieg in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und indi

rekt in der Charta der Vereinten Nationen ausgesprochen wurde, die
Rolle übernommen, die das Recht schon in der römischen Weltord

nung hatte, nämlich die Rolle der Sicherung friedlichen und stabilen
Zusammenlebens zwischen kulturell, religiös und in ihren morali

schen Auffassungen unterschiedlichen und gleichberechtigten Ge
meinschaften.

Solange man sich über die Unantastbarkeit der Menschenwürde ei

nig ist, braucht der Inhalt dessen, was Würde hier heißt, nur in mini

maler Weise definiert zu werden. Das Recht braucht nicht den An

spruch zu erheben, den Inbegriff des guten Lebens und Zusammenle

bens der Menschen auf Erden zu definieren; es stellt nicht die Würde

6 Vgl. hierzu näher G-W. KÜSTERS: Kants Rechtsphilosophie (1988), S. 19 ff
7 Immerhin bekannten sich 1988 von 1G8 Nationen 162 in ihrer Verfassung aus

drücklich zu den Menschenrechten; vgl. näher A. P. BLAUSTEIN: Human Ricr'hi.^ fn'iu«
World's Constitutions (1988) ^
8 Zur Umsetzung des Menschenrechtsgedankens in den MenschenrechfsmLio^^ ,

1966 vgl. etwa W. HEIDELMEYER (Hg.): Die Menschenrechte (1982)- zu der mensch "
rechtlichen Relativierung des Nichteinmischungsgehots und des KrietrsvölhcrV^üf?'
vgl. O. KIMMINICH: Humanitäres Völkerrecht - humanitäre Aktion (1972) '^"^chts
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des Menschen her, sondern es schützt sie nur, es sorgt für den Respekt

vor ihr. Gerade diese negative Begrenzungsfunktion ist zumindest

für HOBBES ein entscheidender Aspekt seines Gedankens der natürli

chen Rechte gewesen. Indem das vorstaatliche Recht des Menschen

ganz „realistisch" als etwas Amoralisches verstanden wurde, sollte

dem ideologischen Streit innerhalb einer bestehenden Staatsordnung

der Boden entzogen werden. Wenn die Bereitschaft der Menschen,

sich an die Ordnung ihres Staates zu halten, von ihrer Übereinstim

mung hinsichtlich „letzter" Wahrheiten abhängig wäre, so müßte reli
giöse oder kulturelle Vielfalt den Weg zum Bürgerkrieg bereiten; dar
um, so HOBBES' Grundgedanke, muß das vorstaatliche Recht als das

gemeinsam Überwundene, nicht als das gemeinsam Bekannte, konstru
iert werden. Im Staat, also auf der rechtlichen Ebene, können Auffas

sungen über „letzte" Wahrheiten prinzipiell nur als Meinungen gel

ten, und wenn die rechtlich verbundenen Menschen auch hinsicht

lich ihrer Meinungen übereinstimmen, dann ist das für den Staat

und die Akzeptanz seiner Institutionen in der Bevölkerung zwar ein

gutes und wichtiges Zeichen, mehr aber auch nicht.® Die letzte Basis
des Rechts ist das Gewaltmonopol des Staates und der ihm entspre

chende Gehorsam der Bürger hinsichtlich der Achtung der „vorletz
ten" Prinzipien ihres Zusammenlebens. Aus denselben Erwägungen
heraus hat dann auch KANT das Widerstandsrecht des Bürgers gegen

den Staat prinzipiell ausgeschlossen: Bestehende Ordnung kann,
auch wenn sich in ihr Fehler und Ungerechtigkeiten zeigen, in ratio

nal nachvollziehbarer Weise immer nur durch Reform, nicht durch

Revolution mit dem Recht des Menschen in Einklang gebracht wer

den.^®

2. Recht und Gesetz

Sind die Menschenrechte demnach nichts weiter als die Verlängerung
der Prinzipien einer auf den Gedanken der Rechtssicherheit und der
demokratischen Gewaltenteilung beruhenden Ordnung auf die inter

nationale Ebene? Hat es nichts mit Moral zu tun, wenn man sich für

9 Vgl. Lev Kap. 18 (140): „Denn die Handlungen der Menschen entspringen ihren
Meinungen, und eine gute Lenkung der menschlichen Handlungen, die Frieden und
Eintracht unter ihnen bewirken soll, besieht in einer guten Lenkung ihrer Meinun
gen."
10 Vgl. hierzu im einzelnen R. SPAEMANN: Moral und Gewalt (1983)
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den weltweiten Schutz von Personen vor Folter, willkürlicher Verhaf

tung, Diskriminierung oder Knebelung einsetzt? Ist es letztlich ein Akt
purer Dezision, wenn demokratische Staaten nicht bereit sind, ihre
Art von Ordnung auf „letzte" Wahrheiten zu gründen? Und was kann

man von einer solchen Sicht aus gegen andere, „fundamentalistische"

Auffassungen von Staatlichkeit einwenden, außer daß sie von einer

anderen Dezision getragen sind?

a) Naturrecht

Sowohl bei HOBBES wie bei KANT gibt es sehr wohl eine Vermittlung

zwischen Recht und Moral, ohne die wir auch den heutigen Men
schenrechtsgedanken und die aus ihm hervorgegangene staatliche

und internationale Ordnung nicht verstehen können. Nur muß diese

Vermittlung ganz anders gedacht werden denn als eine Ableitung ge

setzlicher Bestimmungen aus moralischen Werten. In einem präzisen

und unentbehrlichen Sinn ist die Vermittlung zwischen Moral und

Gesetz eine „naturrechtliche"; nur hat Naturrecht nichts mit der Ab

leitung von Normen aus Werten zu tun. Es hat zwar immer ein derar

tiges Mißverständnis dessen gegeben, was mit dem Begriff „Natur

recht" gemeint ist.^^ Aber es läßt sich, und zwar über die vermeintli
che Grenze zwischen „traditionellem" und „aufklärerischem" Rechts

denken hinweg, in den wesentlichen philosophischen Ansätzen ein

ganz anderer Sinn dieses Begriffs herausarbeiten, und dieser Sinn

steht auch noch hinter HOBBES' so provozierender Transformation

des ius naturale zum Recht des Stärkeren. Die Vermittlung zwischen

Recht und Moral ergibt sich aus dem Respekt vor dem Unterschied zwi

schen Recht und Gesetz.

Es gibt unrechte Gesetze. Dies ist eine Grunderfahrung nicht zu

letzt der deutschen Staatlichkeit im zwanzigsten Jahrhundert, und

keiner Grunderfahrung versucht der Menschenrechtsgedanke mehr

zu entsprechen als dieser. Gerade ihr gegenüber bleibt der „Rechtspo

sitivismus", jedenfalls wenn er radikal Recht und Gesetz miteinander

identifiziert, machtlos. Der Fehler des Rechtspositivisten besteht

nicht darin, daß er den Grund der Geltung von Gesetzen in ihnen

selbst festzumachen versucht, sondern darin, daß er zwischen dem

11 Berühmt-berüchtigt sind in dieser Hinsicht immer noch verschiedene Urteile des
deutschen Bundesgerichtshofs aus den 50er Jahren zur Frage der geschlechtlichen
Zucht, insbes. BGHSt 6, 46 ff. (52 ff.); vgl. dazu H. WEINKAUFF, in: W. MAIHOFER (Hg )•
Naturrecht oder Rechtspositivismus (1966), S. 561 ff
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Gehorsam gegenüber geltenden Gesetzen und der Auseinanderset

zung über moralische Fragen nichts Drittes mehr anerkennt/^ Es gibt
einen Gesichtspunkt der Unterscheidung zwischen richtigen und

falschen Gesetzen, der kein rein legalistischer und trotzdem kein mo

ralischer, sondern ein genuin rechtlicher ist. In ihm geht es um die
Differenz nicht zwischen Legalität und Moralität, sondern um die zwi

schen Legalität und Legitimität staatlicher Ordnung, und hierbei spielt
der Respekt vor den Menschenrechten eine entscheidende Rolle.

b) Das natürliche Gesetz

Im Modell von HOBBES ist entscheidend für diesen Aspekt die Denk-
figur des natürlichen Gesetzes. Die natürlichen Gesetze sind eine

zunächst nicht leicht einzuordnende Zwischengröße, die weder mit
dem „natürlichen Recht" noch mit dem bürgerlichen Gesetz zusam
menfällt. Das ius naturale und das bürgerliche Gesetz sind, so wie
HOBBES sie definiert, von Ethik radikal gesäubert. Das vorstaatliche
Recht gilt im staatlichen Zustand nicht mehr; und das staatliche Ge

setz gilt, wenn es einmal erlassen ist, aufgrund der Sanktionsgewalt
und der funktionierenden Institutionen des faktischen Staates. Zwi

schen die Frage jedoch, warum es den Staat gibt, und diejenige, war

um ein staatliches Gesetz gilt, ist immer noch die Frage geschoben,

was ein staatliches Gesetz werden sollte und was nicht - also die Fra

ge nach dem richtigen Gesetz. Maßstab für ihre Beantwortung ist das,

was HOBBES die „natürlichen Gesetze" nennt. Man kann sie am ein

fachsten als die inhaltlichen Erhaltungsbedingungen eines Gemein

wesens bezeichnen. Eine staatliche Ordnung, die ihnen nicht gerecht
wird, gilt, solange sie besteht, ebenso wie jede andere deshalb, weil
sie besteht; aber sie wird nicht lange bestehen bleiben. Jeder Staat
muß in seiner Gesetzgebung, also auf dem Feld der Fragen de lege fe-
renda, diesen Prinzipien der Dauerhaftigkeit und Akzeptanzsicherung
seiner Ordnung Beachtung schenken. Tut er dies, so kann er trotz
dem nicht etwa behaupten, die Würde des Menschen positiv einge
holt zu haben; aber er kann sich dadurch auf die einzig mögliche Wei-

12 So etwa H. L. A. HART: Der Positivismus und die Trennung von Recht und Moral
(1971)

13 Vgl. Lev Kap. 30 (256): Ebenso wie die Kunst, gut zu bauen, lange nach dem Beginn
der menschlichen Bautätigkeit entwickelt wurde, „können lange, nachdem die Men
schen begonnen hatten, unvollkommene, zum Rückfall in Unordnung neigende Staa
ten zu errichten, durch eifriges Nachdenken Vernunftprinzipien ausfindig gemacht
werden, um ihre Verfassung dauerhaft zu machen."
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se darüber vergewissern, daß er wenigstens negativ der Aufgabe, sie

zu schützen, gerecht geworden ist. Insofern sind die natürlichen Ge

setze das Kriterium der inhaltlichen Unterscheidung zwischen

Rechts- und Unrechtsstaat. Diese komplizierte Konstitution des

„natürlichen Gesetzes" hat HOBBES gerade durch seine radikale Neu

formulierung des „natürlichen Rechts" als des Rechts des Stärkeren

herausgearbeitet.^^ Der Souverän entsteht ja durch die Machtübertra
gung der Menschen. Seine Macht ist fortan die ihm von uns - durch
Aufgabe unseres vorstaatlichen Rechts - übertragene „Wolfsmacht".

Aber daraus folgt nicht, daß auch sein Recht das Wolfsrecht wäre, das

wir im vorstaatlichen Zustand des Kampfes aller gegen alle hatten.

Das vorstaatliche Recht der Menschen, so hält HOBBES im 28. Kapitel

des „Leviathan" eindeutig fest, ist dem Staat „nicht übertragen" wor

den. Der Souverän ist nicht der Verwalter, sondern der Überwinder

des Rechts des Stärkeren. Er hat es nicht gegen die Individuen seiner

seits zu organisieren, sondern er hat es aufgrund der ihm übertrage

nen Macht aus den menschlichen Beziehungen zu verbannen. Ob sei

ne Repräsentanten hierzu fähig sind, entscheidet letztlich über sei

nen Bestand.

c) Menschenrechte

Strukturell betrachtet, stehen die Menschenrechte in der heutigen poli

tischen Wirklichkeit genau an der hier von HOBBES bezeichneten

Stelle. Man sehe auf die politische Landkarte und wird feststellen,

daß die dauerhaftesten, über lange Strecken der Verfassungsentwick

lung am wenigsten veränderten Grundordnungen von Staaten auf

der Welt solche sind, in denen die Gewährleistung der Menschenrech

te mit den elementaren Prinzipien realer Demokratie und funktionie

render Rechtsstaatlichkeit einhergeht. Das heißt nicht, daß die Re

gierungen solcher Länder moralischer wären als andere, aber es

heißt, daß sie sich ihrer Legitimation durch das Volk auf eine für den

Bestand der von ihnen verwalteten Ordnung ausschlaggebende Weise

sicher sein können. Menschenrechtsverletzungen sind ein typisches
Anzeichen einer „Legitimitätslücke", also dafür, daß eine Regierung

14 Lev Kap.17(134)
15 Lev Kap. 28 (237)
16 Zum Zusammenhang von Demokratie und Gewallenteilung vgl. L. KÜHNHARDT-
Menschenrechte und Volksrechle (1993), sowie M. KRIELE: Menschenrechte und Ge^
waltenteilung (1989)
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nicht bereit ist, sich der Frage nach ihrer Legitimation durch das Volk

adäquat zu stellen. Die Gewährleistung der Menschenrechte schafft

einen Freiraum, innerhalb dessen Menschen Stellung zu der Frage

nehmen können, ob die staatliche Ordnung, in der sie leben, die von

ihnen gewollte ist oder nicht. Und nur auf die Aufrechterhaltung ei

nes solchen Freiraums - zu dessen mehr als nur formaler Realität

natürlich nicht nur rein „freiheitliche", sondern auch soziale und kul

turelle Elemente gehören - geht die Forderung, Menschenrechte zu

gewährleisten. Diese Begrenzung des Anspruchs ist besonders wich

tig in der heute, nicht zuletzt von den chinesischen Diktatoren, neu

entfachten Debatte um die „Kulturrelativität" der Menschenrechte.

Ein Land, in dem die Menschenrechte gewährleistet werden, muß

deshalb keineswegs nach „unseren" moralischen Werten oder gemäß

„unserem" kulturell geprägten Menschenbild gestaltet werden; son

dern es muß nur durch rechtliche Maßnahmen einen Freiraum offen

halten, innerhalb dessen die Menschen - und nicht die für sie spre

chenden Machthaber - einander Auskunft darüber geben können,

nach welcher Moral und nach welchem Bild sie leben wollen.

Die Menschenrechte umgrenzen also so etwas wie ein legitimatori-

sches Rückkoppelungsfeld, auf dem der Staat sich vor dem Bürger
verantwortet. Solche Verantwortung ist kein moralisches, aber auch

kein legales Phänomen, sondern entspringt einer das Recht und die
Moral noch übergreifenden Klammer. Der Staat muß nicht selbst mo
ralische Qualität beanspruchen, aber er muß, um seinen Bestand zu
sichern, das respektieren, was in menschlichem Zusammenleben die Er
haltung moralischer Mafistäbe möglich macht. So benennt HOBBES im
15. Kapitel des „Leviathan" als die wichtigsten Inhalte der „natürli
chen Gesetze" die fundamentalen Erwartungen, die Menschen in

friedlichen und stabilen Verhältnissen aneinander zu richten pflegen;
Gerechtigkeit, Dankbarkeit, Billigkeit, Bescheidenheit und Mitleid,
zusammengefaßt mit dem traditionellen ethischen Grundbegriff: Tu

genden. Den natürlichen Gesetzen zu folgen ist Tugend, das Gegen
teil davon Laster. Wie später KANT, hält auch HOBBES klar fest, daß
die Bezugnahme auf die natürlichen Gesetze immer nur eine negati
ve Begrenzung für die staatliche Gesetzgebung, nicht ihre positive
Ableitung möglich macht: Die natürlichen Gesetze verpflichten uns
„in foro interno , und kein Staat könnte sie mit positiver Sicherheit

17 Lev Kap. 15(122)
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in seinen Gesetzen einholen/® Es gibt keine „tugendhaften Gesetze".
Aber daraus folgt nicht, daß sich der Gesetzgeber um die fundamenta

len Erwartungen des Menschen an den Menschen nicht zu kümmern
hätte, sondern daß gerade in ihrer indirekten Befolgung, in der Re
spektierung der Bedingungen, aus denen ein menschliches Zusam
menleben frei hervorgeht, seine eigentliche Kunst und Verantwor

tung besteht. Die natürlichen Gesetze bezeichnen die ungeschriebe
nen Bedingungen, die in den positiven Gesetzen vorausgesetzt wer

den müssen, wenn ein dauerhafter Friedenszustand erreicht werden

soll, die aber von diesen positiven Gesetzen nicht herbeibefohlen wer

den können.^^ Und nur von ihnen aus wird auch das Handeln nicht
des Souveräns, wohl aber das der ihn verkörpernden Personen

ethisch beurteilbar. Dem Souverän kann aus logischen Gründen

nichts vorgeschrieben werden, wohl hingegen allen natürlichen Per

sonen, die jemals „die souveräne Gewalt innehaben".^® So gehört zu
den inhaltlichen Legitimationsbedingungen eines Rechtsstaates das

Gebot,

„daß alle Schichten des Volkes gleichermaßen gerecht behandelt

werden... Denn darin besteht die Billigkeit, der ein Souverän ebenso

unterworfen ist wie einer der Geringsten aus seinem Volk, da sie ei-
21

ne Vorschrift des natürlichen Gesetzes ist.

3. Recht und Ethik

Wenn die Trennung von Recht und Moral als Schutz vor der Ideologi-

sierung der Gesetzgebung und der Rechtsprechung beibehalten wer

den soll, dann kann eine Ethik der Menschenrechte nicht in einem Kata

log höherer, dem Gesetz angeblich vorausgehender Normen gesucht

werden. Gegen jede solche Vorstellung würde das grundlegende posi-

tivistische Argument durchschlagen: daß zwei Arten von Normen, wie

verschieden sie immer gegründet sein mögen, sich, wenn sie zugleich

für denselben Bereich menschlichen Handelns gelten sollen, gegensei-
22

tig aufheben würden. In den vermeintlich aufgefundenen vorstaatli
chen Normen läge immer schon das Interesse an der Legitimation -

18 Ebd. 121

19 Vgl. Lev Kap. 26 (205)
20 Lev Kap. 30 (262)
21 Ebd

22 Vgl. dazu etwa H. KELSEN: Die philosophischen Grundlagen der Naturrechtslehre
und des Rechtspositivismus (1928), S. 27 ff
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oder der Delegitimierung - der zu begründenden staatlichen Normen

darin. Entsprechendes gilt aber auch für die Theorien der angeblichen
23

„Basisbedürfnisse" des Menschen. Selbst wenn sich aus den Elemen

ten des Menschenrechtsgedankens ein Katalog menschlicher Grund

bedürfnisse wie etwa Ernährung, Entfaltungsfreiheit, Gesundheit, Bil

dung etc. erschließen ließe, so käme man doch nicht wieder von die

sen faktischen Bedürfnissen zu den rechtlichen Forderungen zurück,

ohne auf einen „naturalistischen Fehlschluß", auf die Scheinableitung

des Sollens aus dem Sein, zurückgreifen zu müssen.^^

a) Ethik

Ebensowenig läßt sich als Ethik der Menschenrechte ein Programm

vorstellen, das darauf hinausliefe, aus den Inhalten, auf die man sich

im Prozeß der internationalen Konstituierung von Menschenrechten

zu einigen vermag, eine Art menschheitsübergreifender Moral heraus-

zudestillieren. Der Sprung zwischen rechtlichen und moralischen

Normen würde so nur verschleiert, nicht überbrückt. Das staatliche

Gesetz braucht und kann nicht von der inneren Überzeugung der
Menschen abhängig gemacht werden. Es gilt nicht deshalb, weil der

Bürger, der es befolgt, von seiner moralischen Berechtigung überzeugt
ist, denn sonst müßte es eben dann seine Geltung verlieren, wenn die

se Überzeugung endet oder erschüttert wird. Wenn seine Geltung aber
nicht an die moralische Überzeugung des Bürgers in dem Staat, der es
erlassen hat, gebunden werden kann, dann auch nicht an eine morali

sche Überzeugung, die sich bei sehr vielen oder sogar allen Menschen
über den Erdball hinweg finden mag. Sollte es so etwas wie eine

Menschheitsethik jemals geben, dann würde diese vielleicht Formen

des Zusammenlebens hervorbringen, die staatliche Gesetze überflüs

sig zu machen vermöchten; aber das Gesetz in seinem genuinen An
spruch zu begründen, also rechtlich zu legitimieren, vermöchte eine
solche Ethik nicht. Das Gesetz ist, wie im Anschluß an HOBBES auch
KANT eindeutig festgehalten hat, eine Zwangsordnung, und es gilt,
weil es sich ei zwingen läßt.' Gerade der Versuch, die Gesetzgebung
unmittelbar in den moialischen Überzeugungen der Bürger zu fun-

23 Vgl. zu diesem Ansatz beispielhaft H. SHUE: Basic Rights (1980)
24 Zum Begriff vgl. G. E. MOORE: Principia Ethica (1903), dt. 1970, S. 41 ff.
25 I. KANT: Metaphysik der Sitten, Rechtslehre, Einleitung E: „Recht und Befugnis
zu zwingen bedeuten also einerlei." (AB 36)
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dieren, hätte ausgesprochen undemokratische Konsequenzen, näm

lich in dem Fall, daß die Mehrheit ein Gesetz verabschiedet, dem die

unterlegene Minderheit moralisch nicht zuzustimmen vermag. Wür

de für die Geltung von Gesetzen Gehorsam nicht genügen, sondern

müßte für sie moralische Übereinstimmung vorausgesetzt werden,
dann hieße dies, daß die unterlegene Minderheit dem erlassenen Ge

setz nicht nur äußerlich, in der Weise des Gehorsams, sondern ebenso

innerlich, also gesinnungsmäßig zustimmen müßte. Gerade die Gesin

nungsfreiheit gehört zu den Grundelementen jenes Freiraums, den

die Menschenrechte zu sichern haben und der eben die gegenüber der

Moral eigenständige Legitimationsbasis des Gesetzes konstituiert.

Man wird zu einer vernünftigen Fassung der Idee einer Ethik der

Menschenrechte überhaupt nur kommen, wenn man sauber zwischen

Ethik und Moral unterscheidet und davon ausgeht, daß Ethik Moral

zum Gegenstand hat. Nur insofern Ethik nicht Moral zu lehren, son

dern sie zu begründen, sie also auf den sie noch tragenden Grund

zurückzuführen versucht, kommt sie auch als Begründungsinstanz

des Rechts in Betracht. Denn man kann durchaus zwischen Recht und

Moral trennen und gleichwohl einen beiden gemeinsamen Legitimations

grund annehmen. Eben dies ist die These von BCANT gewesen. Denn ne

ben seiner Betonung der Eigenständigkeit der rechtlichen gegenüber

der moralischen Verpflichtung steht die andere, genauso klar hervor

gehobene, wenn auch in der Rezeption oft weit weniger verstandene

Seite seiner Bezugsetzung von Recht und Moral. Beide haben nämlich

nach KANT ein und denselben Verpflichtungsgrund. Daraus folgt, daß
die dem juristischen Gesetz entspringenden Pflichten „bloß darum,
weil sie Pflichten sind, mit zur Ethik gehören".^^ Die Ethik trägt sogar
„summarisch die ganze Lehre des Rechts" vor.^^ Das Recht des Men
schen trägt bei KANT die komplizierte Gestalt, einerseits ein striktes
erzwingbares Recht zu sein, dessen Darlegung folglich in die Rechts-

28
und nicht etwa die Morallehre gehört , andererseits aber doch nicht
„zum ius" zu gehören, das heißt nicht Inhalt der positiven Gesetzge
bung, sondern nur deren konstitutive Einschränkung sein zu kön-
nen.^^ Die Verbindung zwischen Ethik und Menschenrecht besteht

26 Ders., ebd., Einleitung, Abschn. III (AB 16)
27 AA XXVII, 163

28 Vgl. I. KANT: Metaphysik der Sitten, Rechtslehre, AB 45 ff.
29 Vgl. hierzu die Vorarbeiten zur Metaphysik der Sitten, AA XXVIII, 385 und da
Gau-Jeng JU: Kants Lehre vom Menschenrecht und von den staatsbürgerlichen
rechten (1990), S. 83 f.
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nach KANT darin, daß der kategorische Imperativ als ethisches Prinzip

der Moralbegründung zugleich in seinem Kern Rechtsprinzip ist.^°

b) Moral

Was bedeutet dies bei KANT und welche Relevanz hat es für die heuti

ge Situation? Es gibt im Pflichtensystem von KANT eine meist zu we
nig beachtete strukturelle Priorität des Rechts vor der ethischen Gesetzge
bung. Der kategorische Imperativ hat den Sinn, zu zeigen, daß wir be

stimmte Maximen nicht verallgemeinern können, ohne uns selbst zu

widersprechen. Wir können, anders ausgedrückt, ganz bestimmte Vor

gaben unseres Handelns nicht als Pflichten denken, beispielsweise die
Maxime, zu betrügen oder die, zu lügen. Lügen oder betrügen wir, so

handeln wir parasitär: Wir vertrauen darauf, daß die anderen es nicht

genauso machen. Die Moral wurzelt nun in unserer Fähigkeit, dieses
parasitäre Verhalten abzuschütteln und uns frei zur Pflicht zu ent
scheiden. Diese innere Freiheit ist zweifellos nichts Rechtliches; sie

kann vom Gesetz weder erzeugt werden noch ist sie für seine Gültig

keit vorausgesetzt. Aber das, worauf sie sich richtet und woran sie sich
konkretisiert, ist sehr wohl etwas Rechtliches, nämlich ein Gesetz.

Meine moralische Entscheidung, nicht zu betrügen, setzt voraus, daß

ich den Unterschied zwischen Betrug und Gesetzestreue in meiner
Gesellschaft überhaupt vorfinde, nämlich als Gebot der in ihr gelten

den Rechtsordnung. Die moralische Entscheidung, nicht zu stehlen,

läßt sich durch den kategorischen Imperativ nicht mehr begründen,

wenn es in meiner Gesellschaft die Beschreibung einer entsprechen

den Handlungsweise als „Diebstahl" gar nicht mehr gibt. Die Maxime,

einem anderen Menschen etwas zu stehlen, läßt sich nicht verallgemei

nern, denn in Zuständen, in denen alle stehlen würden, gäbe es die
Erwartung der Ehrlichkeit nicht mehr und folglich auch keinen Dieb
stahl, sondern nur noch Wegnahme. Die Maxime, einem anderen
Menschen etwas wegzunehmen, läßt sich hingegen sehr wohl verallge
meinern: Wenn alle allen ständig das, was in ihrem unmittelbaren Zu-
g"j*jffst)0r0ich ist, wegnehmen würden, könnte man trotzdem noch
von „Wegnahme" sprechen. Der Begriff „Wegnahme" bezeichnet ei
nen rein faktischen Vorgang. Der kategorische Imperativ taugt als
Pflichtenbegründungsprinzip nur, wenn die normativen Vorgaben,

30 So explizit I. KANT: Zum ewigen Frieden, B 88, A 82
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die sich durch ihn einholen lassen, in der Gesetzgebung eines Staates,

dessen Bürger aus Pflicht handeln will, bereits enthalten sind. Die Ge
setzgebung bleibt ein rechtlicher Akt, der auf Zwang und Sanktion be
ruht und nur „pflichtgemäßes", nicht Handeln „aus Pflicht" ver-

langt;^^ aber ihr Inhalt muß an Grenzen ausgerichtet sein, wenn Han
deln „aus Pflicht" sich überhaupt noch denken lassen soll.''^ Diese
Grenzen bestimmen sich aus Erwartungen, die die Menschen anein

ander richten und relativ zu denen allein die Begründung morali

schen Handelns, also die Aufgabe der Ethik, möglich ist.^^
Eine „Ethik" der Menschenrechte wird, wenn man diese von KANT

und HOBBES dem Rechtsgedanken zugrundegelegte Konzeption wei

terdenkt, nicht als Moralsystem, sondern nur als Theorie der nicht ge

setzlich einholbaren Grundlagen des Gesetzes, mithin als Fortsetzung ei

nes richtig verstandenen Naturrechtsgedankens, sinnvoll sein.^^ Als
solche kann sie kulturübergreifenden Anspruch erheben, ohne die

Vereinheitlichung der moralischen Grundüberzeugungen aller Men

schen fordern zu müssen. Ihr kann es nur um die Herausarbeitung

von Erwartungen des Menschen an den Menschen gehen, ohne die ei

ne Selbstvergewisserung staatlicher Gesetzgebung über ihren dauer
haften Bestand nicht möglich ist. Es kann dabei bleiben, daß die „letz

ten" Wahrheiten auf moralischem Gebiet Sache der individuellen, kul

turell geprägten Überzeugung sind. Aber es gibt Grenzen der Umset
zung dieser Überzeugung ins menschliche Leben, die eingehalten wer
den müssen, wenn Zustände auf der Welt erhalten bleiben sollen, die

es Menschen überhaupt noch erlauben, sich auf „letzte Wahrheiten"

zu besinnen. Um diese Grenzen geht es im Kampf um die weltweite
Gewährleistung der Menschenrechte.

31 Zu dieser Unterscheidung vgl. I. KANT: Kritik der praktischen Vernunft, A 144 f.
32 Vgl. I. KANT: Metaphysik der Sitten, Rechtslehre, Einleitung, AB 16: „So gebietet
die Ethik, daß ich eine in einem Vertrage getane Anheischigmachung, wenn mich der
andere Teil gleich nicht dazu zwingen könnte, doch erfüllen müsse: allein sie nimmt
das Gesetz (pacta sunt servanda), und die diesem korrespondierende Pflicht aus der
Rechtslehre als gegeben an. Also nicht in der Ethik, sondern im lus, liegt die Gesetzge
bung, daß angenommene Versprechen gehalten werden müssen. Die Ethik lehrt her
nach nur, daß, wenn die Triebfeder, welche die juridische Gesetzgebung mit jener
Pflicht verbindet, nämlich der äußere Zwang, auch weggelassen wird, die Idee der
Pflicht allein schon zur Triebfeder hinreichend sei."
33 Hier, nämlich in der Notwendigkeit der Typisierung von Handlungen, also in der
Bezugnahme auf Handlungsarten, liegt auch noch die Verbindung zwischen KANTs
Moralkonzeption und der Theorie der sittlichen Handlung bei THOMAS von Aquin;
vgl. dazu R. SPAEMANN: Einleitung, in: THOMAS von Aquin: Über die Sittlichkeit der
Handlung (1990), XII f.
34 Als einen Versuch ihrer Anwendung auf die heutige Situation vgl. W. SCHWEID-
LER: Geistesmacht und Menschenrecht (1994)
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Zusammenfassung

SCHWEIDLER, Walter: Gibt es eine
Ethik der Menschenrechte?, ETHICA; 2
(1994)4,571 - 385

Eine Ethik der Menschenrechte kann
nicht aus einem Katalog moralischer
Werte oder Normen bestehen, aus dem
sich staatliche Gesetze ableiten ließen.
Dies würde der Trennung von Moral
und Recht widersprechen, die für den
modernen Menschenrechtsgedanken
fundamental ist. Möglich und notwen
dig ist aber eine Theorie der nicht ge
setzlich einholbaren Rechtsgrundlagen
des Gesetzes, die zugleich eine Theorie
der langfristigen Erhaltungsbedingun
gen gesetzlicher Ordnung ist. Eine sol
che Theorie ist in Hobbes' Begriff des
„natürlichen Gesetzes" und in Kants

kategorischem Imperativ als „Rechts
prinzip" angelegt. Sie zielt auf die Frei
legung eines nur rechtlich vermittelba
ren Begründungsprinzips der Moral
und des Gesetzes. Nur in dieser weiten,

dem klassischen Begriff des Natur
rechts entsprechenden Bedeutung ei
nes Prinzips der Moralbegründung
kann Ethik zugleich Rechtsfundament
sein.

Recht

Moral

Naturrecht

Menschenrechte
Ethik

Hobbes, Th.
Kant, I.

Summary

SCHWEIDLER, Walter: Is there an ethics

of human rights?, ETHICA; 2 (1994) 4,
371 - 385

An ethics of human rights cannot be
founded upon a catalogue of moral val-
ues or norms from which the laws of a

State may be derived. This would con-
tradict the division of morals and law

that is fundamental to the modern

idea of human rights. However, what is
possible as well as necessary is a theory
of the legal foundations of a law not to
be obtained legally, which at the same
time is a theory of the long-term condi-
tions of maintaining law and order.
This kind of theory is laid down in
Hobbes' conception of „natural law" as
it is in Kant's categorical imperative as
„principle of law". It aims to display a
foundation principle of morals and law
that is nothing but legally conveyable.
It's only in this sense, corresponding to
the traditional meaning of natural law,
of a principle of moral foundation that
ethics can also form a legal foundation.

Law

Morals

Natural law

Human rights
Ethics

Hobbes, Th.
Kant, I.

Literatur

BLAUSTEIN, Albert F.: Human Rights in the World's Constitutions. In: NOWAS, Man-
fred/STEURER, D./TRETTER, H.: Fortschritt im Bewußtsein der Grund- und Men
schenrechte. Pmgress in the Spirit of Human Rights. Festschrift für Felix Ermacora. -
Kehl; Straßburg; Arlington, 1988, S. 599 - 604
HART, H. L A • Der Positivismus und die Trennung von Recht und Moral. In: Ders.-
Recht 'und Moral. Drei Aufsätze. - Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1971, s!
14 - 57, 42 ff.

HEIDELMEYER Wolfgang (Hg): Die Menschenrechte: Erklärungen, Verfassungen in
ternationale Abkommen. - 3. Aufl. - Paderborn: Schöningh, 1982
HOBBES, Thomas: Leviathan oder Stoff, Form und Gewalt eines kirchlichen und bür
gerlichen Staates (1651), dt. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1984
JU, Gau-Jeng: Kants Lehre vom Menschenrecht und von den staatsbürgerlichen
Grundrechten. - Würzburg: Königshausen & Neumann, 1990



Gibt es eine Ethik der Menschenrechte? 385

KANT, Immanuel: Die Metaphysik der Sitten, erster Teil: Metaphysische Anfangsgrün
de der Rechtslehre (1797), Einleitung in die Rechtslehre

Kants Werke, hg. von der Preußischen Akademie der Wissenschaften (= AA)

KELSEN, Hans: Die philosophischen Grundlagen der Naturrechlslehre und des
Rechtsposilivismus. - Berlin, 1928

KIMMINICH, Otto: Humanitäres Völkerrecht - humanitäre Aktion. - München, 1972

KRIELE, Martin: Menschenrechte und Gewaltenteilung. In: Rudolf UERTZ (Hg.): Men
schenrechte in Ost und West. - Mainz, 1989, S. 184 - 195

KÜHNHARDT, Ludger: Menschenrechte und Volksrechte. In: Karl Graf BALLESTREM
(Hg.): Naturrecht und Politik. - Berlin: Duncker & Humblot, 1993, S. 147 - 156, 149 f.
KÜSTERS, Gerd-Walter: Kants Rechtsphilosophie. - Darmstadt: Wiss. Buchges., 1988
MAIHOFER, Werner (Hg.): Naturrecht oder Rechtspositivismus. - Darmstadt: Wiss.
Buchges., 1966

MOORE, George Edward: Principia Ethica (1903). - Stuttgart: Reclam, 1970
SCHWEIDLER, Walter: Geistesmacht und Menschenrecht: der Universalanspruch der
Menschenrechte und das Problem der Ersten Philosophie. - Freiburg i. Br.; München:
Alber, 1994

SHUE, Henry: Basic Rights: Subsistence, Affluency, and U.S. Foreign Policy. - Prince-
ton: Univ. Press, 1980

SPAEMANN, Robert: Moral und Gewalt. In: Ders.: Philosophische Essays. - Stuttgart: -
Reclam, 1983 S. 151 - 184, insbes. S. 159 ff.

SPAEMANN, R.: Einleitung. In: THOMAS von Aquin: Über die Sittlichkeit der Hand
lung. Übers, und kommentiert von Rolf Schönberger. - Weinheim; New York, 1990

Prof. Dr. Walter Schweidler, Püdagog. Hochschule Weingarten,
Kirchplatz 2, D-88250 Weingarten
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Mensch. Will man hier zur Sicherung

des personalen Selbststandes nicht zur
Notbremse fundamentalistischer Kon

zepte greifen, muß man sich zur Wah
rung der persönlichen Entscheidungs
fähigkeit einen offenen Einblick in die
verschiedenen Weltanschauungen an

eignen.

Der vorliegende Band bietet daher die
einmalige Gelegenheit, die erforderli
chen Informationen über die Welt der

Weltbilder aus erster Fachkompetenz

einzuholen, wobei alle wesentlichen

Aspekte der gegenwärtigen Betrach
tungsformen von Welt und Mensch be
handelt werden.
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1. Einleitung

Man könnte versucht sein zu vermuten, daß die gestellte Frage nicht

ernst gemeint sei, bloß in provokanter Weise zugespitzt, daß sich also
hinter dieser Frage die eigentlich und ernst zu nehmende Frage ver

berge, ob Betrieben Verantwortung zukomme. Sehen wir also
zunächst zu, was mit dieser Frage gemeint sein könnte. Entweder sie

zielt auf die Verantwortungsfähigkeit von Betrieben, dann ist sie mut
maßlich mit der Frage nach dem Gewissen von Betrieben identisch.

Oder sie fragt danach, ob Betriebe zur Verantwortung gezogen werden

können. Dann ist die Antwort trivial. Denn dieses geschieht tatsäch

lich, und wir brauchen nicht in feierlich-philosophischer Art zu fra

gen, ob und wie etwas überhaupt möglich ist, was tatsächlich ge
schieht: im Haftungsrecht, im Ordnungsrecht, im Sozialrecht

u. V. a. m. Und niemand zweifelt heute noch ernsthaft daran, daß die

se Rechtspraktiken sinnvoll sind. Infolgedessen würde eine ethische
Reflexion dieser allgemein für sinnvoll gehaltenen Praxis sich darauf

reduzieren, in feierlicher Form das auszudrücken, was ohnehin jeder

mann für richtig hält. Ich persönlich mag eine Philosophie, die so ver

fährt, nicht besonders, deswegen gehe ich im folgenden lieber der

zunächst ein bißchen absurd anmutenden Frage nach, ob Betriebe ein

Gewissen haben und nebenher dann sogar derjenigen, wenn ja, wo?
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2. Was ist überhaupt ein Gewissen?

Diese Vorfrage müssen wir zunächst klären, um entscheiden zu kön

nen, ob der Begriff des Gewissens, den wir normalerweise auf indivi

duelle, natürliche Personen anwenden, auch auf Kollektive, wie z. B.

Betriebe angewendet werden darf.

a) Auskunft der Sprachgeschichte

Etymologisch-sprachgeschichtlich betrachtet ist das deutsche Wort

„Gewissen" eine Lehnübersetzung von NOTKER DEM DEUTSCHEN

aus lateinisch con-scientia. Scientia ist das Wissen, con-scientia ist eine

Anhäufung, eine Zusammenballung, eine Konzentration von Wissen.
Analog zu anderen Kollektivsingularia, wie Gewässer zu Wasser und
Gewitter zu Wetter, ist Gewissen eine Wissenshäufung, wobei freilich

Wissen ursprünglich mehr war, als wir heute vielfach darunter verste
hen, mehr also als eine Informationsmenge, hatte doch „Wissen" eine

sprachliche Urverwandtschaft mit dem Wort für „Sehen", lateinisch
videre. Wir greifen also wohl nicht völlig fehl, wenn wir diesen con-
scientia-Gewissensbegriff als „konzentrierte Einsicht" wiedergeben.

Daneben aber - so lehren die Sprachgeschichten - hatte con-scientia,

welches griechisch (jvveiörjcng entspricht, noch eine andere Bedeu
tung, die den Vorsilben con - oder cwv - noch näher liegt. Con-scientia
ist das Mitwissertum: es gibt jemanden oder etwas, der Mitwisser mei

ner Antriebe zum Handeln ist; man beobachtet mich; ich weiß mich

beobachtet - das ist mein Gewissen. Auf diese Konnotation des Gewis

sensbegriffs wird zurückzukommen sein.

b) Aushunft der philosophischen Begriffsgeschichte

Betrachtet man die Geschichte des Gewissensbegriffs, so fällt zweier
lei auf:

Die gesamte Diskussion im Mittelalter und in der frühen Neuzeit bis
hin zu P. BAYLE verdankt sich einem Schreibfehler. In einer Hand

schrift des Ezechiel-Kommentars des HIERONYMOS (Mitte des 12.

Jahrhunderts) findet sich statt (Jvv£iSri<7ig: GWTifpEGig (Bewahrung).
Fünfhundert Jahre lang hat man versucht, das Verhältnis dieser bei
den Komponenten des Gewissensbegriffs zu bestimmen (des Mitwis-
sertums und der Kontinuität in der Zeit).^
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In der Außilärung gab es ein Schwanken zwischen der Bestimmung

des Gewissens als eines iudiciums (Urteil) und einer facultas (Vermö-

gen). Die erstere Position vertrat THOMASIUS , die zweite dagegen
Christian WOLFF^, Auch in 1. KANTs Schriften findet sich eine
schwankende Bestimmung des Gewissensbegriffs. Aber, das ist nun

das hier Entscheidende - in all diesem Schwanken und in all diesen

Differenzen fällt eine große Nähe des Begriffs des Gewissens zu dem

der Vernunft auf, ja bei KANT findet sich geradezu jedenfalls eine ein

zelne Stelle, wo er beide Begriffe identifiziert: „Gewissen ist die den

Menschen in jedem Fall eines Gesetzes seine Pflicht zum Lossprechen

oder Verurteilen vorhaltende praktische Vernunft".^

c) Subjektivierung und Relativierung des Gewissenshegriffs

Die durch die Tradition nahegelegte enge Affinität zwischen Vernunft

begriff und Gewissensbegriff ist - nicht erstmalig, aber wohl erstmals

nachhaltig - in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg aufgelöst wor

den. Das Resultat war eine extreme Subjektivierung des Gewissensbe

griffs und eine entsprechende Relativierung seiner Inhalte. Minde

stens vier Gründe für diese Tendenz gibt es:

1) Gewissensfreiheit

Bereits im Liberalismus des späten 18. und des 19. Jahrhunderts wa

ren Religions-, Meinungs- und Gewissensfreiheit für das Individuum

Forderungen der Menschenrechtsdiskussion. Den Staat und generell

eine kontrollierende Öffentlichkeit dürfe es nichts angehen, was das
Gewissen eines Individuums ausmache. Gewissensfreiheit ist, daß - im

Rahmen der Grenzen des Rechts - jeder sein eigenes Gewissen haben

und dessen Ansprüchen folgen dürfe.

2) Aufarbeitung der Vergangenheit

In der spezifischen Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergan-

1 So führen auch in der Philosophie, wie in der Naturwissenschaft, kleine Irrtüme
zu großen Entdeckungen. S. dazu A. DYROFF: Name und Begriff der Synteresis (19121^
S. 487 ' '
2 Chr. THOMASIUS: Introductio in philosophiam moralem (1706), 1, 4, 13
3 Chr. WOLFF: Philosophia practica universalis (1738), §§ 417 ff.
4 I. KANT: Akademie-Ausgabe VI, 400, 1. Wegen der Probleme der Identität von Anae

klagtem und Richter im Begriff eines mit der Vernunft identischen Gewissens leffhT
miert KANT dann allerdings auch den Mitwisser-Aspekt des Gewissensbegriffs als e
sozusagen zwangsläufige Fiktion, nämlich das Gewissen als Prinzip einer Verantwf^^
tung vor Gott. Lwor-
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genheit in Westdeutschland war die Aufgabe zu lösen, sowohl alte Na

tionalsozialisten als auch alte Widerstandskämpfer in die neue kapita

listische, konservative Wohlstandsgesellschaft zu integrieren. Das ge

lang, indem man sowohl dem (nicht-kriminellen) Nationalsozialisten

als auch dem (nicht-kriminellen) Widerstandskämpfer Gewissensent

scheidungen in ihrem Verhalten in der Vergangenheit zugute hielt.^
Mit diesen beiden ersten Gründen hängen nun auch die beiden pro

minenten Okkurenzen des Gewissensbegriffs im Gvundgesetz der Bun

desrepublik Deutschland zusammen.

3) Gewissenshindung

J)i0 Abgeordneten sind nur ihrem „Gewissen unteru)orfen und „an
Aufträge und Weisungen nicht gebunden . Neben dem negativen In
halt der Weisungsungebundenheit hat die Gewissensbindung des Abge
ordneten als positiver Inhalt den Sinn, durch Stärkung des liberalisti-
schen Grundgedankens wenigstens diejenige Gewissensentscheidung
vielfalt zu ermöglichen, die eine Wiederholung der totalitären Erfah
rung ausschließen hilft oder wenigstens erschwert.

4) Subjektivität

„Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe
gezwungen werden."^ Im Zusammenhang mit der Einführung der all
gemeinen Wehrpflicht hat auch diese Grundgesetz-Bestimmung zur
extremen Subjektivierung des Gewissensbegriffs beigetragen. Denn
praktisch widerspruchsfrei war beides nur zu haben, wenn man de
facto das Grundrecht als ein Ausnahmerecht behandelte, generell aber
unterstellte, daß das Gewissen des einen gebietet, den Kriegsdienst ab
zulehnen, das des anderen, ihn zuzulassen oder gar ihn vorzuschrei
ben. Das Gewissen ist demnach ganz und gar subjektiv, wenn auch
sein Vorliegen, so die Praxis der Prüfungsausschüsse, objektiv geprüft
werden kann. Die reine Subjektivität, ja Irrationalität des Gewissens,
wird indirekt bestätigt durch ein höchstrichterliches Urteil, demzufol
ge es auch Vernunftgründe, d. h. doch wohl nur im Ausnahmefall Ver
nunftgründe sein können, die die Gewissensentscheidung anleiten.

5 Widerspruchsreduziert ist das nur unter der Bedingung möglich, daß neben der
extremen Subjektivierung und Relativierung des Gewissens auch eine hohe Blindheit
des Gewissens für Erfahrungen und für Folgenabschätzungen unterstellt wurde.
6 Art 38(1)

7 Art 4 (3); s. daneben in Abs. (1) die Formulierung der Glaubens-, Gewissens- und
Religionsfreiheit.
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Fazit: Im Gegensatz zu einer langen philosophischen Tradition der

Con-scientia erfährt der Gewissensbegriff, beginnend im 19. Jahrhun

dert und kulminierend im zweiten Drittel des 20. Jahrhunderts, eine

extreme Subjektivierung und damit eine inhaltliche Relativierung, so

daß er im Endeffekt strukturell dem Geschmacksbegriff gleicht; und

über Geschmack läßt sich ja bekanntlich wegen seiner abgründigen

und irreduziblen Subjektivität nicht weiter streiten.

3. Wirtschaftsethik

Nehmen wir diesen verunstalteten Gewissensbegriff zur Grundlage

unserer Frage „Haben Betriebe ein Gewissen?", dann ergibt sich aller

dings nur Unsinn, dem vergleichbar, als wollten wir fragen „Haben Be

triebe einen guten Geschmack?".

a) Methodologischer Individualismus

Da Betriebe als Kollektiva nicht über diejenigen Attribute von Subjek

tivität verfügen, die wir Subjekten spätestens seit dem 18. Jahrhundert

üblicherweise zuschreiben, wäre die Themenfrage keine sinnvolle

Frage mehr. Man müßte sie z. B. umformulieren: Haben diejenigen,

die in Betrieben Entscheidungen treffen, beispielsweise die Manager,

ein Gewissen? Oder allenfalls: Haben Betriebe gewissenhafte Manager

oder andere Entscheidungsbefugte? Man nennt diese Zurückrech

nung von Kollektiva und ihrem Handeln auf das Handeln von Indivi

duen in den Sozialwissenschaften den methodologischen Individualis-

mus. Ihm liegt in manchen Versionen die ontologische Überzeugung
zugrunde, daß ja schließlich Kollektiva aus Individuen bestünden und

aus sonst nichts. So richtig in einer Hinsicht diese Behauptung auch

ist, so nichtssagend ist sie in anderer Hinsicht und gleicht darin der

Behauptung, daß die Individuen ja schließlich aus Atomen bestünden

und aus sonst nichts, was aber nicht das mindeste über die Individuen

als Handlungssubjekte auszusagen vermag.

Ich möchte daher im folgenden nicht mit der in der Methodologie
des Individualismus implizierten Ontologie argumentieren als viel

mehr mit der Pragmatik des wirtschaftsethischen Argumentierens.

Angenommen, der subjektivierte Gewissensbegriff sei ein guter Be
griff und der methodologische Individualismus habe recht, dann ist
das vermeintliche Gewissen von Betrieben nichts anderes als das je in-
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dividuelle Gewissen der entscheidungsberechtigten Menschen in den

Betrieben. Wirtschaftsethik kann sich allerdings generell nicht mit ei

nem allgemeinen Relativismus abfinden, aber das tun wir auch in un-

serer Alltagsorientierung fast nie. Also wird Wirtschaftsethik die mo

ralischen Orientierungen beispielsweise der Manager einer ethischen

Überprüfung unterziehen.

Das kann beginnen bei der Konsistenzprüfung der Normen unterein

ander. Wie man weiß, gehört zur Identität einer Person auch das Be

dürfnis nach einer gewissen Widerspruchsfreiheit moralisch relevan

ter Entscheidungen im Verlauf der Zeit, zu ihrer Gewährleistung die
nen Normen und Maximen; aber es gehört dazu auch eine gewisse
Widerspruchsfreiheit der Normen und Mciximen untereinander, und

zwar einfach deswegen, weil untereinander widersprüchliche Nor

men alle möglichen Entscheidungen zulassen, d. h. auch einander

widersprechende. Aus diesem Grunde gibt es tatsächlich einen

Grundbedarf des Menschen an Ethik, d. h. an philosophischer Refle

xion von moralischen Orientierungen.

Normalerweise aber bleibt philosophische Ethik nicht so bescheiden.

Insbesondere seit die Ökonomie sich aus der Domäne der praktischen
Philosophie befreit und sich in der Domäne der theoretischen Philoso

phie und der ihr folgenden Techniken angesiedelt hat, bekommt die

Wirtschaftsethik den Charakter eines besserwissenden Dreinredens in

eine technisch angeleitete, bewährte Praktik.

Allerdings ist die Fremdheit zwischen Philosophie und Ökonomie nicht
allein der Umorientierung der Ökonomie geschuldet, sondern auch
einer der Philosophie. Seit Ende des 18. Jahrhunderts nämlich hat es

die Philosophie immer weniger mit Erfahrungen zu tun, immer we
niger mit der Welt und mit dem Handeln des Menschen in ihr, das
überläßt die Philosophie im Verlauf des 19. Jahrhunderts zunehmend

den sich positivierenden Wissenschaften. Im Gefolge KANTs etwa

zieht sich die Philosophie immer mehr darauf zurück, die bloßen Be

dingungen der Möglichkeit von Erfahrungen der Welt und die
bloßen Bedingungen der Möglichkeit sittlichen Handelns in ihr zu

klären. In der Ethik wird es dementsprechend zu einer der zentralen
Fragen, ob es eine Letztbegründung aller ethischen Normen geben

8 Im Hinblick auf ethisch relevante Praktiken des Alltags, wie z. B. das Prügeln von
Kindern, das Essen von Fleisch oder das Tragen von Pelzmänteln, haben wir unsere
Überzeugungen, von denen wir annehmen, daß jeder, jeder Vernünftige, sie teilen kön
nen muß; wir stellen es nicht in das Belieben eines jeden, das Prügeln von Kindern zu
zulassen oder nicht.
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kann und wie sie gegebenenfalls auszusehen hätte. Die Klärung ka
suistischer Fragen der Tugenden der Menschen, auf die noch das 18.

Jahrhundert einigen Scharfsinn aufgewandt hatte, wird seit KANT

entweder gar nicht mehr oder vergleichsweise armselig behandelt.
Fragen der Wirtschaft aber werden von den großen Philosophen -
mit wenigen Ausnahmen: K. MARX und einige Engländer - gar nicht
mehr behandelt.

b) Ökonomische Rationalität

Was geschieht unter den historischen Bedingungen solcher Entfrem

dung zwischen Ethik und Wirtschaft? Unter diesen Bedingungen muß
das, was die Philosophie über das Wirtschaftshandeln als Ethik zu ar

tikulieren weiß, wie gesagt, als ein Dreinreden von außen in eine Wirt

schaftssphäre erscheinen, die ganz anderen, von den Philosophen un
verstandenen oder jedenfalls unberücksichtigten Gesetzen gehorcht,
nämlich denjenigen der ökonomischen Rationalität. Also eine philoso
phische Rücksichtslosigkeit, ein ethischer Grobianismus! Adressat die

ser von der Philosophie für die Wirtschaft dekretierten „angewand
ten" Ethik kann dann immer nur das einzelne handelnde Individuum

sein. Und nun zur Pragmatik einer solchen dreinredenden Individual-

ethik, adressiert an das entscheidungsberechtigte Individuum in den
Betrieben. Der maximal erreichbare Erfolg einer solchen individuali
stischen, repressiven Wirtschaftsethik kann nur sein, daß den in der

Wirtschaft tätigen Menschen bei ihrem alltäglichen Handeln je indivi
duell ein schlechtes Gewissen gemacht wird. Tatsächlich handeln sie

ja im Rahmen der Wirtschaft niemals als die von einer allgemeinen
philosophischen Ethik vorgestellten oder postulierten, absolut freien
Individuen, sondern sie bewegen sich mit ihren freien Entscheidun
gen im Rahmen einer Rationalität, die sie nicht wählen, frei bestim
men oder auch nur beliebig variieren könnten. Hat man diesen Men
schen nun jedoch - dem Repressionsmodell der Wirtschaftsethik fol
gend - ein schlechtes Gewissen gemacht, so wird der in der Wirtschaft
Tätige vermutlich tagsüber weiter handeln wie bisher, d. h. den Nor
men ökonomischer, insbesondere aber betriebswirtschaftlicher Ratio
nalität folgend, abends oder feiertags aber wird er dann ethisch
gerührt darüber nachdenken und sich vielleicht sogar unwohl fühlen
Führt er aber - ein Aussteiger nun - die übernommene ethische Ori
entierung seines Feierabends, d. h. sein schlechtes Gewissen, in seine
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Alltagspraxis ein und versucht er, die individualethischen Normen ei

ner solchen Wirtschaftsethik in seinem Berufsalltag zu verwirklichen,

so wird er an seinem Arbeitsplatz bestenfalls dysfunktional oder

lächerlich und wird vielleicht dorthin versetzt, wo seine Ethik ihn

und den Betrieb weniger stören, schlimmstenfalls aber richtet seine

individualethisch aufgerüstete Moral seinen Betrieb zugrunde.

Wenn ich daraus nun den - ich gebe zu: voreiligen - Schluß ziehe,

daß eine Wirtschaftsethik, die das individuelle Gewissen des verant

wortlich Handelnden zum Adressaten wählt, um ihm bei seinem Han

deln ein schlechtes Gewissen zu machen, falsch ansetzt, so heißt das

selbstverständlich ebensowenig, daß etwa die Wirtschaftsethik die

apologetische Aufgabe hätte, den Handelnden, gewissermaßen contre
coeur, ein gutes Gewissen zu verschaffen für das, was mit oder ohne
ethische Billigung oder Mißbilligung geschieht und weiter geschehen
wird. Ich meine vielmehr, auch wenn ich weiß, daß ich das jetzt noch

nicht vollständig begründet habe, daß wir überhaupt den indivi
dualethischen Ansatz aufgeben sollten.

c) Systeme und Kollektive

Am Ende dieses Abschnittes, der der Frage nachging, ob die Rede vom

Gewissen der Betriebe nicht ersetzt werden müsse durch eine Rede

vom Gewissen der in den Betrieben tätigen Menschen, und der mit ei

nem negativen Befund in dieser Hinsicht endete, seien vielleicht eini

ge relativ unbegründete allgemeinere, damit zusammenhängende

Überzeugungen zum Ausdruck gebracht. Ich glaube, daß die indivi
dualistische Ideologie, deren Ausdruck die Dominanz der Individual-

ethik ist, die einerseits die Fremdheit zwischen Ökonomie und Philo

sophie hervorgerufen hatte als infolge davon auch die Figur des Drein

redens, sich längst überholt hat. Jede Ethik, die heute noch vom tran

szendental freien Subjekt als alleinigem Bezugspunkt ausgehen möch

te, kann nicht mehr an die wirklich problematischen ethischen Di
mensionen heranreichen. Ebensosehr hat sich das Bild des freien, au

tonom entscheidenden Wirtschaftssubjekts, letztlich also das Nostal

giebild des freien Unternehmers aus Gründerzeiten, überlebt. Man
braucht dabei keineswegs vollständig zu leugnen, daß es (allerdings
seltene) Entscheidungssituationen gibt, die diesen Bildern sehr nahe
kommen. Aber sie sind in hochkomplexen Gesellschaften weder in der

Praxis typisch, noch für die Theorie besonders interessant. Was wir
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entschieden brauchen, ist dagegen eine auf Systeme und Kollektive

bezogene Betrachtungsweise; und auf dieser Ebene ist nun allerdings
auch die Frage anzusiedeln: Haben Betriebe ein Gewissen?

4. Der Ort des Gewissens in Betrieben

Wenn wir wirklich ernsthaft und in einem nichtmetaphorischen Sinn

davon wollen reden können, daß Betriebe ein Gewissen haben kön

nen, dann werden wir bald mit der Frage der Zweifler konfrontiert

werden: Wo, bitte schön, ist denn der Ort des Gewissens in Betrieben,

wenn es ja nicht das Gewissen der handelnden Individuen sein soll,

wenn also mit anderen Worten das kollektive Gewissen eines Betrie

bes nicht die Summe der individuellen Gewissen sein soll. Was ist der

Ort des Gewissens? Nun zunächst, aus dem bisherigen folgte nicht das

Verbot der Annahme, daß betriebliches Gewissen irgend etwas mit in

dividuellem Gewissen zu tun haben dürfe, sondern lediglich, daß es

nicht auf ihm beruhen dürfe, in seiner Geltungskraft nicht von ihm ab

hängig sein dürfe. Wenn wir außerdem die Frage nach dem Ort des Ge

wissens in Betrieben ernst nehmen, müssen wir sie hinsichtlich der

Individuen ebenso ernst nehmen dürfen. Dann zeige man mir denje

nigen, der mir die Frage nach dem Ort des Gewissens beantworten

kann (und ich verlange keine physiologische Antwort, sondern eine in

Begriffen einer Topologie der geistigen Kräfte). Daher noch einmal

und letztmalig die allgemeine Frage: was ist überhaupt ein Gewissen?

5. Die Genealogie des Gewissens

Gewissen ist keine angeborene oder a priori vorauszusetzende Seelen

kraft. Gewissen werden den Menschen gemacht.^ Die Genealogie des
Gewissens - sowohl phylogenetisch wie ontogenetisch - möchte ich

im folgenden an drei Autoren zeigen: F. NIETZSCHE, M. FOUCAULT

und J. PIAGET und die Folgen.

9 Ob vielleicht eine Gewissensfähigkeil als angeboren vorauszusetzen ist, ist eine an
dere Frage - eine solche Gewissensfähigkeit wäre jedoch ohne jeden Inhalt zu denken,
analog der Sprachfähigkeit, die es dem Kind errnöglicht, diese oder jene Sprache zu er
lernen. Einerseits würden sich entsprechende Überlegungen auf einem sehr unsiche
ren Terrain bewegten, andererseits ist diese nur auf menschliche Individuen bezogene
Betrachtung für die uns hier beschäftigende Frage unerheblich, da Betriebe nicht ge
boren werden und ihnen nichts angeboren wird. Gleichwohl können ihnen Gewissen
gemacht werden, wie wir sehen werden.
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a) Nietzsches Genealogie der moralischen Begriffe

Angeregt durch bestimmte empiristische Moralphilosophien, die sich
neben der Geltung und Geltungsbegründung moralischer Ansprüche
auch für die Genesis dieser Ansprüche interessierten, und zwar aus

der wohlbegründeten Ansicht, daß wir moralisch nicht zu etwas ge

zwungen sein können, was unserer „Natur" gänzlich widerspricht,

daß also deswegen empirische und historische Untersuchungen zu

den Werten und zu der Natur des Kulturwesens Mensch sinnvoll sind,

hatte F. NIETZSCHE die entsprechenden Überlegungen dahingehend
radikalisiert, daß er nicht nur Fragen faktischen Geltens von Normen

und Werten einer genealogischen Untersuchung unterzog, sondern

ebensosehr die Frage der Begründung der Gültigkeit moralischer Be
griffe und Urteile. Damit war nicht nur die historisch immer wandel

bare spezifische Moral relativiert, sondern ebensosehr jede ethische

Moralbegründung, jede ethische Moralkritik und jede ethische Recht
fertigung einer Moral. Nicht nur, was einer jeweils für gut hielt, war
wandelbar und konnte dementsprechend einer moralgenealogischen

Untersuchung unterzogen werden, sondern ebensosehr die Struktur
und Bedeutung von Termini wie „gut" und „Gewissen".

Ebenso wie die Seele des Menschen für NIETZSCHE keine Selbstver

ständlichkeit, erst recht nichts Angeborenes, sondern ein Organisati
onsproblem für die Pluralität der Antriebe und Affekte, und daher die
Seele sowohl phylogenetisch als auch ontogenetisch ihre Geschichte
hat, ebenso hat auch der moralhaltige Seelenteil, das Gewissen, seine

spezifische Geschichte; d. h. das Gewissen kann man nach seiner
Funktionalität, nach seiner Differenzierung, oder NIETZSCHE würde

sagen: nach seiner Verfeinerung, würdigen, wie man auch seinen je
weiligen Inhalten gezielt mißtrauen kann und muß. So ist beispiels
weise die christliche Moral in NIETZSCHEs Diagnose eine moralische
Verallgemeinerung des rachsüchtigen Ressentiments und des Neides
der Mißratenen und Schlechtweggekommenen, eine Sklavenmoral.
Nicht also der Ausbildung des Gewissens wegen, sondern der Ausbil
dung seiner egalisierenden, nivellierenden, d. h. entdifferenzierenden
Inhalte wegen mißtraut NIETZSCHE dieser spezifischen Moral. Der
Methode feinsinniger, religiöser Gewissenserforschung, die wir eben
falls dem Christentum verdanken, kann er daher (siehe B. PASCAL)
sehr wohl etwas abgewinnen.
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Wie es die zweite Abhandlung der „Genealogie der Moral" entwik-

kelt, war die kulturhistorische Aufgabe, ein Tier heranzuzüchten, „das

versprechen darf", d. h. das Verpflichtungen eingehen kann. Das wie

derum hat mehrere Voraussetzungen. Um ernsthaft Verpflichtungen

eingehen zu können, muß vergessen werden, daß nicht nur die Ver

pflichtungen historisch kontingent sind, sondern zudem auch die

Fähigkeit selbst, Verpflichtungen einzugehen. Damit hängt die Voraus

setzung der Freiheit des Willens zusammen, auch diese in nietzschea-

nischer Perspektive eben keine transzendentale Bedingung vernunft
begabter, handelnder Wesen und auch keine transzendentale Bedin

gung humaner Existenz, sondern durchaus etwas, was diesen Wesen
anerzogen wurde, damit sie Wesen wären, die mit Kontinuität, d. h.

im Bewußtsein ihrer Zeitlichkeit handeln könnten. Dieses Bewußt

sein, so sagt NIETZSCHE, ist diesen Wesen zum Instinkt geworden:
der freie Mensch nennt diesen Instinkt sein Gewissen. Das Gewissen

ist dem Menschen gemacht worden in einer langen und schmerzhaf

ten Prozedur:

„Es gieng niemals ohne Blut, Martern, Opfer ab, wenn der Mensch es
nöthig hielt, sich ein Gedächtniss zu machen

„Ah, die Vernunft, der Ernst, die Herrschaft über die Affekte, diese
ganze düstere Sache, welche Nachdenken heißt, alle diese Vorrech

te und Prunkstücke des Menschen: wie theuer haben sie sich be
zahlt gemacht! wie viel Blut und Grausen ist auf dem Grunde aller

,guten Dinge'!"^^

b) Foucaulis Genealogie der modernen Seele

M. FOUCAULT hat die methodischen Vorgaben einer genealogischen
Grundlegung der moralischen und ethischen Begriffe und Urteile

durch NIETZSCHE weiter verfolgt, mit etlichem historischen Material
anschaulich gemacht und in gewisser Hinsicht sogar noch weiter radi-
kalisiert. Im Rahmen seines Buches „Überwachen und Strafen""^
schreibt er ein „Stück der Genealogie der modernen ,Seele'" und da
mit auch des Gewissens. Ganz ähnlich wie NIETZSCHE sieht er Straf-

10 F. NIETZSCHE: Sämtliche Werke (1980), V, S. 295
11 Ders., ebd., S. 297. „Ich nehme das schlechte Gewissen als die tiefe ErkrmV
welcher der Mensch unter dem Druck jener gründlichsten aller Verändernncro r^'
len mußte, die er überhaupt erlebt hat - jener Veränderung, als er sieh
den Bann der Gesellschaft und des Friedens eingeschlossen fand." (Ebd S
12 M. FOUCAULT: Überwachen und Strafen (1977) ' '
13 Oers., ebd., S. 41
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Praktiken der Justiz und Greständnispraktiken der religiösen Beichte
am Ursprungsort des Gewissens auftauchen. Daher ist das Gewissen

keineswegs eine Illusion oder nur ein ideologischer Begriff; durch
reale Praktiken werden den Menschen zunächst schlechte, dann Ge

wissen allgemein gemacht.

Dabei wird gerade die oben erwähnte zweite Bedeutung des Gewis
sensbegriffs reaktiviert. Man beobachtet mich; im Gefängnisarrange-
ment des Panoptikums wird zunächst dieses äußerlich inszeniert: al

les, alle Insassen des Gefängnisses und alle ihre Handlungen sind
sichtbar: Pan-Optikum. Ob die so Sichtbaren tatsächlich derzeit oder

überhaupt jemals beobachtet werden, können sie durch ein Ein-Weg-
Arrangement der Sichtbarkeit nie wissen. Vorsorglich beobachten sie
daher sich selbst, verpflanzen damit das Macht-Wissens-Arrangement
des Panoptikums in ihr eigenes Inneres. Sie werden selbst Repräsen
tanten des Mitwissertums: genau das ist ihr Gewissen. Damit wird die

Seele, in Umkehrung einer klassischen Topologie, zum Gefängnis des
Körpers. Der Körper kann nur noch, was die Seele erlaubt; und die ge
wissenhafte Seele kann nur noch erlauben, was ihr als Wissen/Macht-
Wirkung tief eingegraben worden ist.^^

c) Die Gewissensentwicklung in Anlehnung an Finget und Kohlberg

Von den Moralgenealogen NIETZSCHE und FOUCAULT war zweierlei

zu lernen:

1. Gewissen sind historisch und biographisch Resultate von Gewissens-

produhtionsprozessen;

2. Diese Entstehungsprozesse von Gewissen durchlaufen verschiedene

Stufen.

Versuchen wir nun im Ausgang von F. NIETZSCHE und M. FOU

CAULT und in sehr lockerer Anknüpfung an die moralgenetischen
Forschungen von J. PIAGET und L. Kohlberg verschiedene Stufen der

Gewissensentwicklung zu charakterisieren.^^

1) Befürchtung von Nachteilen

Man untersagt uns etwas, und wir tun es nicht in der Befürchtung von
Nachteilen, die diejenigen verhängen werden, die etwas verboten ha-

14 Oers., ebd., S. 42; vgl. dazu auch K. RÖTTGERS: Die Oberfläche der Seele (1992)
15 S. dazu J. PIAGET: Das moralische Urleil beim Kinde (1990); L. KOHLBERG- Zur kn

gniliven Entwicklung des Kindes (1974); ders.: Prem is lo ought (1971)
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ben. Auch dieses ist bereits eine Stufe der moralischen Entwicklung

und des Gewissens, und zwar eine, ohne die die weiteren Stufen wie

derum nicht möglich wären. Im übrigen aber muß die Beßirchtung

von Nachteilen nicht unbedingt die Befürchtung materieller Nachteile

sein, es könnte viel wahrscheinlicher die Befürchtung sein, minde

stens vorübergehend aus einer Ordnung der Anerkennung, der Ach

tung oder der emotionalen Zuwendung herauszufallen.

2) Verletzung von Regeln

Man untersagt nicht speziell nur uns etwas, sondern jedermann wäre

dieses untersagt. Ich kann nicht hoffen, wegen einer besonderen Be

ziehung zu dem Befehlsgeber oder wegen besonderer persönlicher Ei

genschaften von der Anforderung ausgenommen zu werden. Und

schließlich nicht nur der zufällige Befehlsgeber untersagt mir und

meinesgleichen dieses, sondern jeder mit besonderen Machtbefugnis

sen Ausgestattete würde mir und meinesgleichen dieses untersagen.

Die Anordnung ist zur sozial generalisierungsfähigen Norm gewor

den. Vor dem Hintergrund einer Ordnung generalisierungsfähiger

Normen ist ein friedlicher Verkehr beliebiger Menschen miteinander

möglich. Es ist dieses der Zustand der Rechtsförmigkeit und der for

mell friedlichen Tauschbeziehungen auf dem Markt. Auf dieser Stufe

verlagert sich das Böse von dem Enttäuschen von Erwartungen, gege

benenfalls als Trotz, auf die Verletzung von Regeln (Vergehen).^®

3) Anpassung an die normative Ordnung

Man (als generalisiertes Man) untersagt uns und unseresgleichen et

was, und wir tun es nicht nur nicht, weil wir keine Ausnahme aus der

Bestrafung erhoffen dürfen, sondern auch weil wir es zugleich billigen

und einsehen, daß Normen den Verkehr der Menschen untereinander

regeln: wir passen uns in unseren Einstellungen an die normative Ord

nung an. Die Ordnung kann auf dieser Stufe immer noch eine im land

läufigen Sinne ungerechte Ordnung sein, ebensogut die eines Staates

wie die einer Mafia. Dennoch ist spätestens diese Orientierung an Ein
sicht in und an der Billigung von Normen dieser Ordnung bereits die

Instanz eines voll entwickelten Gewissens. Das Böse auf dieser Ebene

ist nicht nur das einfache Verstoßen gegen eine Norm, sondern derje-

16 Zur Darstellung der Entwicklungsstufen der Entwicklung des Bösen s. K. RÖTT-
GERS: Das Böse (1983)
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nige Normenverstoß, der zugleich die Norm für alle (anderen) als gül
tig postuliert: die Trittbrettfahrer-Mentalität.

4) Höchste Werte

Die Ordnung als solche wird identifikationsfähig. Das wird dadurch

ermöglicht, daß das Normensystem mit seinen Verboten und Geboten

letzte Antworten bereithält. Jede theologisch begründete Ethik bei

spielsweise impliziert eine solche Antwort, indem sie das Insgesamt
der Schöpfung als eine Ordnung ansieht, in der auch die Normen ih

ren sinnvollen Platz haben. Erst auf dieser Stufe ist etwas wie die Ge

rechtigkeit denkbar, an deren Idee sich dann konkrete Ordnungen
müssen messen lassen können. Erst jetzt auch tritt also das Böse als ei

ne Normverletzung aus Überzeugung auf, nämlich unter Berufung
auf höchste Werte jenseits der konkreten Ordnung.

Hier liegt der Grund für einen gewissen Argwohn, den G. W. F. HE

GEL dem Begriff des Gewissens entgegenbringt. Denn einerseits gilt:
„Das wahrhafte Gewissen ist die Gesinnung, das, was an und für sich

gut ist, zu wollen; es hat daher feste Grundsätze." Andererseits sieht

HEGEL gerade in der Gesinnung als dem bloß subjektiven Faktor
zugleich das Problematische. „Das Gewissen ist als formelle Subjekti
vität schlechthin dies, auf dem Sprunge zu sein, ins Böse umzuschla-

18gen... " , so daß in dieser bloßen Subjektivität angesichts der Inhalt

lichkeit des an und für sich Guten der gemeinsame Ursprung sowohl
für das Gute wie auch für das Böse liegt. Die objektive Ordnung kann
daher auf dieser Stufe der Entwicklung des moralischen Bewußtseins

ein Recht des Subjekts auf Überprüfung der Gerechtigkeit der objekti
ven Ordnung überhaupt nicht anerkennen. Wer dagegen verstößt, er
scheint als ein Gesinnungstäter.

5) Überindividuelle Rationalität

Das ändert sich auf der nächsten Stufe, auf der die Gerechtigkeit der
geltenden Ordnung nicht mehr als durch die Figur eines monotheisti-
stisch strukturierten Normenkosmos garantiert gedacht wird son
dern definiert wird durch die Verfahren, durch die eine solche Ord
nung einvernehmlich hergestellt werden kann. Die Verfahren müssen
allgemein zustimmungsfähig sein; die durch diese Verfahren herge
stellten Inhalte haben damit qua Verfahren zustimmungsfähig zu

17 G. W. F. Hegel: Grundlinien der Philosophie des Rechts (1955), S. 121 (§ 137)
18 Ders., ebd., S. 124 (§ 139)
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sein. Dem Gewissen wird auf dieser Stufe nicht nur eine Abstraktion

von den eigenen partikularen Interessen abverlangt, sondern darüber

hinaus auch von den jeweiligen konkreten gültigen Normen, ja von

der Ordnung der Normen untereinander, zugunsten einer verfahrens

mäßig legitimierten, zustimmungsfähigen Prozedur der Erzeugung
inhaltlich historisch kontingenter Normen und Interessenbefriedi

gungen. Zwar sind hier nicht beliebige Verfahren möglich, sondern

nur solche, die gewissen Metanormen, etwa der Idee eines Sozialver

trages genügen, aber daß unter Anwendung dieser Verfahren wie

derum verschiedene, verfahrenslegitimatorisch äquivalente Ordnun

gen möglich sind, ist ebenso klar. Dem Gewissen wird hier also eine

hohe Abstraktionsleistung abverlangt, es würde - im Gegensatz zu der

eingangs diagnostizierten Subjektivierung und Relativierung des Ge

wissens - erneut in eine große Nähe zu einer überindividuellen Ratio

nalität, wie sie die Vernunft ist, geführt.

6. In welchem Sinne haben also Betriebe ein Gewissen?

Ob es darüber hinaus noch eine oder mehrere weitere Stufen gibt
oder geben kann, etwa eines universalen ethischen Prinzips, können

wir an dieser Stelle offenlassen. Denn nun steht uns endgültig die Fra
ge ins Haus: Haben Betriebe ein Gewissen, unterschieden von der Sum

me individueller Gewissen der in ihnen tätigen Menschen und in Ana

logie zu den Gewissen eben dieser Individuen? Es scheint nun für je
dermann evident zu sein, daß Betriebe Gewissen haben, mindestens

im Sinne der Orientierung an den ersten Stufen der Entwicklung des
moralischen Bewußtseins. Die Orientierung an externen „Strafan
drohungen des Rechtssystems leitet betriebliches Handeln, und zwar
unabhängig von der „Moralitäf der entscheidungsbefugten Manager
dieser Betriebe; "häftungsrechtliche oder ordnungsrechtliche Folgen
betreffen das Unternehmen als solches. Es entspricht betriebswirt
schaftlich orientierter ökonomischer Rationalität, solche Folgen zu
vermeiden, und zwar selbst dann, wenn ausgesprochen unmoralische
Menschen, im Sinne der individuellen Gewissen, diese Betriebe leiten
sollten. Lediglich eine Orientierung an ökonomischer Rationalität
müssen wir unterstellen dürfen.
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a) Entwicklung des betrieblichen Gewissens

Ich hatte bewußt gesprochen von den ersten Stufen moralischen Be

wußtseins, die auch betriebliche Aktivitäten normativ orientieren. Es

scheint so, als wären in der Entwicklung des moralischen Bewußt

seins auf den verschiedenen Stufen die Menschen weiter als die Be

triebe. Vielleicht ist das wirklich so, aber auch für Menschen gilt, man
denke etwa an die ontogenetische Entwicklung, daß sie verschieden

weit sein können in dieser Entwicklung des Gewissens. Wesen mit re

lativ kurzfristiger Zeitperspektive - NIETZSCHE hatte mit dem Ge-

dächtsnisbegriff darauf hingewiesen - werden vorwiegend an kurzfri

stigen Belohnungen und Bestrafungen orientiert sein: kleine Kinder

und Kleinbetriebe. Wesen mit längerfristiger Zeitperspektive können

und müssen sich allgemeinere Orientierungen leisten. Dies alles sind

keine normativen Setzungen, sondern lediglich Beschreibungen: es

geschieht bereits. Insofern läge es auch ganz fern zu formulieren, daß

Betriebe ein Gewissen haben oder entwickeln sollen, im Sinne einer

individualethisch begründeten Forderung des Wirtschaftsethikers an

die Wirtschaftspraxis. Die betriebliche Gewissenspraxis wird aus den

Betrieben selbst entwickelt - selbstverständlich unter Rahmenbedin

gungen politischer, rechtlicher u. a. Natur... so wie auch die Erziehung
zu individuellen moralischen Wesen nicht von selbst oder von innen

heraus geschieht, sondern unter Rahmenbedingungen einer privaten
und öffentlichen Erziehung. Insofern ist es eine vorrangige Aufgabe

der Wirtschaftsethik, über diese Rahmenbedingungen nachzudenken

und ein gesellschaftliches Einverständnis über sie zu erzeugen, Rah
menbedingungen, unter denen die Entwicklung des betrieblichen Ge
wissens bis hin zu einer Selbststeuerung möglich ist. Zu diesen Rah

menbedingungen gehört dann auch in vollem Sinne das individuelle

Gewissen der Mitarbeiter des Betriebes selbst und aller derjenigen

Personen, die auf ökonomische Weise mit diesem Betrieb verkehren.
Ziel einer solchen Entwicklung des betrieblichen Gewissens wird sein,

das betriebliche Gewissen zunehmend autonom und in zunehmend

geringerem Maße von außen steuerungsbedürftig zu machen. Be
kanntlich ist auch die Selbststeuerung und sittliche Autonomie von

Individuen ein Resultat von Entwicklungen unter förderlichen Bedin
gungen. Wirtschaftsethik in diesem Verständnis hat ihren Platz mehr
in einer Sozialphilosophie wirtschaftlichen Handelns als in einer auf
eine allgemeine Individualethik bezogenen angewandten Ethik,


